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Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Viechtach 
(Wasserabgabesatzung - WAS) 

 
Vom 15.11.2016 

 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 
der Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Die Stadt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das von der Was-

serversorgungseinrichtung der Stadt versorgte Gebiet, einschließlich des Verbandsgebie-
tes des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD. 

 
(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt die Stadt. 
 
(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund lie-

genden Teile der Grundstücksanschlüsse. 
 
 

§ 2 
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

 
(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem 

gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder 
Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 2Rechtlich verbindliche 
planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 

 
(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für Erbbau-

berechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 2Von meh-
reren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamt-
schuldner. 

 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, 

von denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen. 
 

Grundstücksanschlüsse (= Haus-
anschlüsse) 

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Ver-
sorgungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit 
der Anschlussvorrichtung und enden mit der Hauptab-
sperrvorrichtung. 
 

Gemeinsame Grundstücksan-
schlüsse (verzweigte Hausan-
schlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. 
Privatwege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit 
der Versorgungsleitung verbinden. 
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Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versor-
gungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter 
oder zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit Ab-
sperrarmatur samt den dazugehörigen technischen Ein-
richtungen. 
 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die ge-
samte nachfolgende Wasserverbrauchsanlage ein-
schließlich Wasserzähler abgesperrt werden kann. 
 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der 
Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude. 
 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen 
Wasservolumens. Absperrventile und etwa vorhandene 
Wasserzählerbügel sind nicht Bestandteile der Wasser-
zähler. 
 

Anlagen des Grundstückseigentü-
mers 
(= Verbrauchsleitungen) 

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken o-
der in Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche 
gelten auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich 
ganz oder teilweise im gleichen Gebäude befinden. 

 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, gewerb-

lich genutztes oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an 
die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 

 
(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die 

durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden. 2Der Grundstückseigentümer kann 
unbeschadet weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlan-
gen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungs-
leitung geändert wird. 3Welche Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen 
werden, bestimmt die Stadt. 

 
(3) Die Stadt kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung 

versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sons-
tigen technischen oder betrieblichen Gründen der Stadt erhebliche Schwierigkeiten berei-
tet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer über-
nimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf 
Verlangen Sicherheit. 

 
(4) 1Die Stadt kann das Anschluss- und Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen aus-

schließen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasser-
qualität erforderlich ist. 3Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser. 
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§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen Was-

ser verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (An-
schlusszwang). 2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder 
tatsächlich unmöglich ist. 

 

(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen 
sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) aus-
schließlich aus dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Nieder-
schlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung, zur Toiletten-
spülung und zum Wäschewaschen verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvor-
schriften entgegenstehen. 3§ 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 4Verpflichtet sind die 
Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 5Sie haben auf Verlangen 
der Stadt die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 
 

§ 6 
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

 
(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum 

Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt einzureichen. 

 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt 

werden. 
 
 

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht 

 
(1) 1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck 

oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich 
zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit ent-
gegenstehen. 2Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benutzungs-
pflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf 
i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforder-
lich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen 
Wasserversorgung gewährleistet wird. 

 
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern so-

wie für die Vorhaltung von Löschwasser. 
 
(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der Grund-

stückseigentümer der Stadt Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage 
nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. 
2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungs-
anlage keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei 
einer Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung 
in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein Rohrunterbre-
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cher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stel-
len (z. B. Spülkasten) entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
verwenden. 

 
 

§ 8 
Sondervereinbarungen 

 
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so kann 

die Stadt durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 
 
(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Bei-

trags- und Gebührensatzung entsprechend. 2Ausnahmsweise kann in der Sonderverein-
barung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 
 

§ 9 
Grundstücksanschluss 

 
(1) 1Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt hergestellt, angeschafft, verbessert, unter-

halten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschä-
digungen geschützt sein. 

 
(2) 1Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie 

deren Änderung. 2Sie bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschlie-
ßen ist. 3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Interessen 
sind nach Möglichkeit zu wahren. 4Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grund-
stückseigentümers nachträglich geändert werden, so kann die Stadt verlangen, dass die 
näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Ver-
einbarung geregelt werden. 5Unter einer nachträglichen Änderung ist auch ein zusätzli-
cher Grundstücksanschluss zu verstehen. 

 
(3) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errich-

tung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 2Die Stadt kann hierzu schriftlich eine an-
gemessene Frist setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den 
Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

 
(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des Grund-

stücksanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Stö-
rungen unverzüglich der Stadt mitzuteilen. 

 
 

§ 10 
Anlage des Grundstückseigentümers 

 
(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, Erwei-

terung, Änderung und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme 
des Wasserzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen ver-
mietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen verpflichtet. 

 
(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer ge-

setzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der 
Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. 2Anlage und Verbrauchs-
einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der 
öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwas-
sers ausgeschlossen sind. 3Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen jeglicher 
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Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers. 
 
(3) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden. 

2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, un-
ter Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewähr-
leisten. 3Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Stadt 
zu veranlassen. 

 
 

§ 11 
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers 

 
(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert 

wird, sind der Stadt folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 
 

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein La-
geplan, 

 
b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 

 
c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 

 
d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 

 
2Die einzureichenden Unterlagen haben den bei der Stadt aufliegenden Mustern zu ent-
sprechen. 3Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu unterschrei-
ben. 

 
(2) 1Die Stadt prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung ent-

sprechen. 2Ist das der Fall, so erteilt die Stadt schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine 
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. 3Stimmt die 
Stadt nicht zu, setzt sie dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist 
zur Berichtigung. 4Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die Zu-
stimmung und die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den 
ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vor-
schriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen. 

 
(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung der Stadt begonnen 

werden. 2Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- 
und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

 
(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Stadt 

oder durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis der 
Stadt oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. 2Die Stadt 
ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an Eigenge-
winnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt 
verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Anordnung der Stadt freizulegen. 

 
(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen bei der Stadt über 

das Installationsunternehmen zu beantragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Vertei-
lungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen durch die Stadt oder ihre Beauftragten. 

 
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die Stadt Ausnahmen zulassen. 
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§ 12 

Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 
 
(1) 1Die Stadt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer In-

betriebnahme zu überprüfen. 2Sie hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu 
machen und kann deren Beseitigung verlangen. 

 
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 

erwarten lassen, so ist die Stadt berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu ver-
weigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 

(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren An-
schluss an das Verteilungsnetz übernimmt die Stadt keine Haftung für die Mängelfreiheit 
der Anlage. 2Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die 
eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

 
 

§ 13 
Abnehmerpflichten, Haftung 

 
(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten der Stadt, die sich 

auf Verlangen auszuweisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der 
Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der 
Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften 
dieser Satzung und die von der Stadt auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt wer-
den, erforderlich ist. 2Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten 
sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der Stadt berechtigt, zu 
angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen 
und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten. 3Der Grundstückseigentümer, ggf. 
auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt. 

 
(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung des 

Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung 
zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme der Stadt mitzuteilen, soweit 
sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften der Stadt für von ihnen verschuldete 

Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 
 
 

§ 14 
Grundstücksbenutzung 

 
(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließ-

lich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegen-
des Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und 
soweit diese Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. 2Diese 
Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen oder anzu-
schließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem ange-
schlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die 
die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3Die Verpflich-
tung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumut-
barer Weise belasten würde. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-

spruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
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(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie 

an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat 
die Stadt zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des 
Grundstücks dienen.³Dies gilt jedoch nicht, sofern die Einrichtung dinglich gesichert ist (§ 
1023 Abs. 1 BGB). 

 
(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstückseigentümer 

verpflichtet, nach Wahl der Stadt die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie 
noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist. 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 

für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen 
und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

 
 

§ 15 
Art und Umfang der Versorgung 

 
(1) 1Die Stadt stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten 

Entgelt zur Verfügung. 2Sie liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in 
der Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich 
sind, entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Re-
geln der Technik. 

 
(2) 1Die Stadt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der 

gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik 
zu ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforder-
lich ist. 2Die Stadt wird eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach 
Möglichkeit mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt geben und die 
Belange der Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen. 3Die Grundstückseigentümer 
sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänderten Verhältnissen anzupas-
sen. 

 
(3) 1Die Stadt stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und Nacht-

zeit am Ende des Hausanschlusses zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange 
die Stadt durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder sonstige 
technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an 
der Wasserversorgung gehindert ist. 3Die Stadt kann die Belieferung ablehnen, mengen-
mäßig und zeitlich beschränken oder unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit 
das zur Wahrung des Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten erfor-
derlich ist. 4Die Stadt darf ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendige Ar-
beiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, gibt die Stadt Absperrungen der Wasserleitung 
vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Umfang und voraussichtli-
che Dauer der Unterbrechung. 

 
(4) 1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen 

Grundstücke geliefert. 2Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der 
schriftlichen Zustimmung der Stadt; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende 
versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

 
(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Änderungen 

des Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wasser-
mangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die die Stadt nicht ab-
wenden kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem 
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Grundstückseigentümer kein Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebüh-
ren zu. 

 
 

§ 16 
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 

 
(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind 

über die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarun-
gen zwischen dem Grundstückseigentümer und der Stadt zu treffen. 

 
(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. 2Sie müssen 

auch für die Feuerwehr benutzbar sein. 
 
(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen der Stadt, 

der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer 
ihre Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu 
stellen. 2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen. 

 
(4) 1Bei Feuergefahr hat die Stadt das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücksan-

schlüsse vorübergehend abzusperren. 2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserab-
nehmer steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu. 

 
 

§ 17 
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, 

Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen 
 
(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen vorüberge-

henden Zwecken ist rechtzeitig bei der Stadt zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem 
anderen Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstück-
seigentümers beizubringen. 3Über die Art der Wasserabgabe entscheidet die Stadt; sie 
legt die weiteren Bedingungen für den Wasserbezug fest. 

 
(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen 

vorübergehenden Zwecken entnommen werden soll, so stellt die Stadt auf Antrag einen 
Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedin-
gungen für die Benutzung fest. 

 
 

§ 18 
Haftung bei Versorgungsstörungen 

 
(1) 1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasserversor-

gung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die Stadt aus dem 
Benutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle 

 
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückseigen-

tümers, es sei denn, dass der Schaden von der Stadt oder einem Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

 
2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz 

noch durch grobe Fahrlässigkeit der Stadt oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungs-
gehilfen verursacht worden ist, 

 
3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch 
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grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Stadt verursacht wor-
den ist. 

 
2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln 
von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

 
(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte Was-

ser im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet die Stadt für Schäden, die diesen durch 
Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung 
entstehen, wie einem Grundstückseigentümer. 

 
(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwen-

den, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Hand-
lung geltend machen. 2Die Stadt ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Verlan-
gen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammen-
hängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr 
in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung 
des Schadensersatzes erforderlich ist. 

 
(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro. 
 
(5) Schäden sind der Stadt unverzüglich mitzuteilen. 
 
 

§ 19 
Wasserzähler 

 
(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum der Stadt. 2Die Lieferung, Aufstellung, technische Über-

wachung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe 
der Stadt; sie bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstel-
lungsort. 3Bei der Aufstellung hat die Stadt so zu verfahren, dass eine einwandfreie Mes-
sung gewährleistet ist; sie hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine 
berechtigten Interessen zu wahren. 

 
(2) 1Die Stadt ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasserzähler 

zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich 
ist. 2Die Stadt kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der Grundstückseigen-
tümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. 

 
(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der 

Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigun-
gen und Störungen dieser Einrichtungen der Stadt unverzüglich mitzuteilen. 3Er ist ver-
pflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

 
(4) 1Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten der Stadt möglichst in gleichen Zeit-

abständen oder auf Verlangen der Stadt vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. 
2Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 
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§ 20 
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

 
(1) Die Stadt kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an der 

Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Was-
serzählerschrank anbringt, wenn 

 
1. das Grundstück unbebaut ist oder 

 
2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnis-

mäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, 
oder 

 
3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zu-

stand und jederzeit zugänglich zu halten. 

 

 
§ 21 

Nachprüfung der Wasserzähler 
 
(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch 

eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Abs. 1 des 
Mess- und Eichgesetzes verlangen. 2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf 
Prüfung nicht bei der Stadt, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

 
(2) Die Stadt braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur nachzukommen, 

wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die 
Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 

 
 

§ 22 
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 

 
(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Stadt unverzüglich schriftlich mitzu-

teilen. 
 
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung 

nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig 
einstellen, so hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schrift-
lich der Stadt zu melden. 

 
(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, 

hat er bei der Stadt Befreiung nach § 6 zu beantragen. 
 
 

§ 23 
Einstellung der Wasserlieferung 

 
(1) Die Stadt ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, wenn 

der Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserver-
sorgung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, 
um 
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1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden, 
 
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 

Messeinrichtungen zu verhindern oder 
 
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf 

Einrichtungen der Stadt oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwas-
sers ausgeschlossen sind. 

 
(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsver-

pflichtung trotz Mahnung, ist die Stadt berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach An-
drohung einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der 
Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen nachkommt. 3Die Stadt kann mit der Mah-
nung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. 

 
(3) Die Stadt hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für 

die Einstellung entfallen sind. 
 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer vor-

sätzlich 
 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang in § 5 zuwiderhandelt, 
 
2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten 

oder hierauf gestützten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 
 
3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Stadt mit den Installationsarbeiten beginnt, 
 
4. gegen die von der Stadt nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschrän-

kungen oder Verbrauchsverbote verstößt. 
 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben 

unberührt. 
 
 

§ 25 
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

 
(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-

ordnungen für den Einzelfall erlassen. 
 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens 

oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes. 
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§ 26 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt 

Viechtach (Wasserabgabesatzung – WAS) vom 09.03.1995 außer Kraft. 
 
 
STADT VIECHTACH 
Viechtach, 15.11.2016 
 
 
 
Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes Mittelschule 
Viechtach (Verbandssatzung Mittelschule - VS MS) - Bekanntmachungshinweis 


Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Viechtach,1 der Träger des Schulaufwands 
der Mittelschule Viechtach ist. 


Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist die 
Stadt Viechtach darauf hin, dass die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittel-
schule Viechtach in ihrer Sitzung am 13.06.2023 die nachfolgende Verbandssatzung be-
schlossen hat. 


Die Verbandssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 21.06.2023 (Az. 
20-2050) rechtsaufsichtlich genehmigt.


Die Verbandssatzung wurde am 19.09.2023 ausgefertigt und am 25.09.2023 zusammen mit 
der rechtsaufsichtlichen Genehmigung im Amtsblatt Nr. 21 für den Landkreis Regen bekannt-
gemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 25.09.2023 in Kraft. 


Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung 
des Schulverbandes Mittelschule Viechtach 


(Verbandssatzung Mittelschule - VS MS) - Bekanntmachungshinweis 


Vom 19.09.2023 


Der Schulverband Mittelschule Viechtach erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Baye-
rischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 
1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 Satz 1 und 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 33a, 
Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) 
folgende mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 21.06.2023, Az. 20-2050 rechtsauf-
sichtlich genehmigte Satzung: 


Inhaltsverzeichnis 


§ 1 Name, Sitz und Mitgliedsgemeinden des Schulverbands ............................................. 2 
§ 2 Aufgabe des Schulverbands ......................................................................................... 2 
§ 3 Geschäftsführung und Kassengeschäfte des Schulverbands ....................................... 2 
§ 4 Verbandsversammlung ................................................................................................ 2 
§ 5 Verbandsvorsitzender und stellvertretender Verbandsvorsitzender .............................. 2 
§ 6 ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung ....................................................................... 3 
§ 7 Finanzierung des Schulverbandes (Schulverbandsumlage) ......................................... 3 
§ 8 überörtliche und örtliche Rechnungsprüfung ................................................................ 3 
§ 9 Ausscheiden von Mitgliedern ........................................................................................ 3 
§ 10  Inkrafttreten, Außerkrafttreten ...................................................................................... 3 


1 Der Sprengel der Mittelschule Viechtach umfasst hinsichtlich der Stadt Viechtach das Gebiet der Stadt 
Viechtach ohne die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 
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§ 1 
Name, Sitz und Mitgliedsgemeinden des Schulverbands 


 
(1) Der Schulverband führt den Namen „Schulverband Mittelschule Viechtach“. 
 
(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Viechtach. 
 
(3) Der Schulverband besteht aus den folgenden Mitgliedsgemeinden: 
 


1. Stadt Viechtach 
 


2. Gemeinde Kollnburg 
 


3. Gemeinde Prackenbach 
 
 


§ 2 
Aufgabe des Schulverbands 


 
Der Schulverband ist Träger des Schulaufwands der Mittelschule Viechtach. 
 
 


§ 3 
Geschäftsführung und Kassengeschäfte des Schulverbands 


 
(1) 1Als Geschäftsstelle des Schulverbandes wird die Stadt Viechtach bestimmt. 2Die Kas-


sengeschäfte des Schulverbandes werden am Ort der Geschäftsstelle des Schulverban-
des geführt. 


 
(2) Für die Aufwendungen zur Führung der Geschäftsstelle und der Kassengeschäfte erhält 


die Stadt Viechtach eine Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten auf Grundlage 
einer separat abzuschließenden Zweckvereinbarung. 


 
 


§ 4 
Verbandsversammlung 


 
(1) 1Die Verbandsversammlung besteht gemäß Art. 9 BaySchFG aus den ersten Bürgermeis-


tern der am Schulverband beteiligten Gemeinden. 2Daneben entsenden Mitgliedsgemein-
den, aus denen am 1. Oktober jeden Jahres 51 bis 100 Schülerinnen und Schüler die 
Mittelschule Viechtach besuchen (Verbandsschüler), einen und für jedes weitere ange-
fangene Hundert Verbandsschüler nochmals einen weiteren Verbandsrat in die Verbands-
versammlung. 3Stellt eine Mitgliedsgemeinde wegen Rückgangs ihrer Verbandsschüler 
zum Stichtag zu viele Verbandsräte, sind sie durch den Gemeinderat vor der nächsten 
Verbandsversammlung abzuberufen. 


 
(2) 1Die Verbandsräte können gemäß Art. 33a KommZG an den Sitzungen der Verbandsver-


sammlung mittels Ton-Bild-Übertragung teilnehmen. 2Das Nähere regelt die Geschäfts-
ordnung. 


 
 


§ 5 
Verbandsvorsitzender und stellvertretender Verbandsvorsitzender 


 
(1) Verbandsvorsitzender ist der jeweilige erste Bürgermeister der Stadt Viechtach. 
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(2) Stellvertretender Verbandsvorsitzender ist im kalendermäßigen Wechsel ein jeweilig ers-
ter Bürgermeister der weiteren Mitgliedsgemeinden (in geraden Kalenderjahren der erste 
Bürgermeister der Gemeinde Prackenbach; in ungeraden Kalenderjahren der erste Bür-
germeister der Gemeinde Kollnburg). 


 
 


§ 6 
ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 


 
(1) 1Der Verbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Verbandsver-


sammlung (Verbandsräte) sind ehrenamtlich tätig. 2Die Tätigkeit der Verbandsräte er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der Versammlung 
und ihrer Ausschüsse. 3Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- 
und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen 
werden. 


 
(2) Die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Personen richtet sich nach der Satzung über 


die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungssatzung-Mittelschule). 
 
 


§ 7 
Finanzierung des Schulverbandes (Schulverbandsumlage) 


 
(1) Die Schulverbandsumlage wird nach der Zahl der Verbandsschüler bemessen. 
 
(2) Die Schulverbandsumlage wird in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils zum 25. Januar, 


25. April, 25. Juli und 25. Oktober fällig. 
 
(3) Ist eine Haushaltssatzung des Schulverbandes noch nicht erlassen, so sind jeweils Vo-


rauszahlungen nach der Umlageschuld des Vorjahres zu leisten. 
 
 


§ 8 
überörtliche und örtliche Rechnungsprüfung 


 
(1) Zur Durchführung der örtlichen Prüfung bildet die Verbandsversammlung aus ihrer Mitte 


einen Rechnungsprüfungsausschuss mit drei Mitgliedern und bestimmt ein Ausschuss-
mitglied zum Vorsitzenden. 


 
(2) Die überörtliche Rechnungsprüfung obliegt dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsver-


band (BKPV). 
 
 


§ 9 
Ausscheiden von Mitgliedern 


 
Scheidet in Folge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schul-
verband aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und 
dem ausscheidenden Verbandsmitglied statt. 
 
 


§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


 
(1) Diese Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverban-
des Mittelschule Viechtach (Schulverbandssatzung-Mittelschule – SVS MS VIT) vom 
27.10.2020 außer Kraft. 


 
 
Viechtach, 19.09.2023 
SCHULVERBAND MITTELSCHULE VIECHTACH 
 
 
 
Herbert Preuß 
stellvertretender Verbandsvorsitzender 
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Satzung über die Benutzung der Jugendeinrichtung „Jugendkultur-WERKSTØD“ 
(Jugendkultur-WERKSTØD-Satzung - JWS) 


 
Vom 10.10.2023 


 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GO) 
folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Öffentliche Einrichtung 


 
(1) 1Die Jugendeinrichtung in der Bahnhofstraße 26 ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt 


Viechtach im Sinne des Art. 21 GO. 2Sie trägt den Namen „Jugendkultur-WERKSTØD“ 
und besteht aus dem Jugendcafé, einer Eventhalle, einer Boulderhalle und einem Außen-
bereich.  


 
(2) Die Jugendkultur-WERKSTØD wird dem Verein für offene Jugendarbeit Viechtach e.V. 


(Förderverein) zur Verfügung gestellt, welcher diese im Rahmen des Art. 21 Abs. 1 Satz 
1 GO nach Maßgabe dieser Satzung und eines separat zu schließenden Vertrags zur 
Übernahme der Betriebsträgerschaft der Jugendkultur-WERKSTØD betreibt. 


 
(3) 1Der Förderverein für offene Jugendarbeit Viechtach e.V. ist ein gemeinnütziger Verein 


und ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. 2Dieser erfüllt die satzungsgemäße 
Zweckbestimmung.  


 
 


§ 2 
Zweck der Jugendeinrichtung 


 
(1) Die Jugendkultur-WERKSTØD ist eine Einrichtung der offenen Jugendarbeit nach § 11 


des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII) in Verbindung mit Art. 30 des Gesetzes 
zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) und Art. 57 Abs. 1 GO. 


 
(2) 1Diese Jugendeinrichtung stellt einen Teilbereich der städtischen Jugendpflege dar und 


hält jungen Menschen ein Angebot zur Förderung ihrer Entwicklung vor. 2Das Angebot 
knüpft an den Interessen junger Menschen an und wird von ihnen mitbestimmt und mit-
gestaltet. 3Es befähigt junge Menschen zur Selbstbestimmung, führt zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung hin und regt zu sozialem Engagement an. 


 
(3) 1Zielgruppe der Jugendeinrichtung sind in erster Linie Jugendliche ab 14 Jahren bis hin 


zu jungen Menschen bis 27 Jahre, die ihren Sozialraum in Viechtach haben. 2Darüber 
hinaus können Angebote auch jüngere oder ältere Personen in angemessenen Umfang 
einbeziehen. 


 
(4) Die Stadt Viechtach kann die Räumlichkeiten auch für eigene Zwecke der Jugendarbeit 


nutzen. 
 
(5) Eine temporäre zweckfremde Nutzung der Räumlichkeiten (z. B. als Wahllokal) kann von 


beiden Seiten nur temporär erfolgen und muss abgesprochen werden. 
 
(6) Die Nutzung für parteipolitische Zwecke ist ausgeschlossen. 
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§ 3 
Verhalten und Regeln 


 
(1) 1Alle Nutzerinnen und Nutzer haben sich so zu verhalten, dass keine andere Person ge-


fährdet, geschädigt, oder diskriminiert wird. 2Diskriminierungen sind solche im Sinne des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) in seiner jeweils gültigen Fassung. 


 
(2) 1Die Jugendkultur-WERKSTØD und seine Ausstattung sind pfleglich zu behandeln. 2Die 


Nutzerinnen und Nutzer haften für alle Schäden, die sie bei der Benutzung verursachen 
oder Dritten zufügen nach den gesetzlichen Bestimmungen. 


 
(3) Der Ausschank von branntweinhaltigen Produkten ist in der Jugendkultur-WERKSTØD 


untersagt. 
 
(4) Das Mitbringen von Alkohol, Drogen und Waffen in die Jugendeinrichtung ist verboten.  
 
(5) Das Rauchen ist in der Jugendeinrichtung verboten. 
 
(6) Jede parteipolitische Betätigung ist in der Jugendeinrichtung untersagt. 
 
(7) 1Jede Verbreitung extremistischen, pornografischen, gegen die guten Sitten verstoßen-


den, Gewalt verherrlichenden, diskriminierenden oder jugendgefährdenden Gedanken-
guts oder Materials ist verboten. 2Dies gilt insbesondere für Gedankengut oder Material 
von extremistischen oder extremistisch beeinflussten oder verfassungsfeindliche Zielset-
zungen verfolgenden Organisationen. 


 
(8) 1Die Beschäftigten der Stadt und die Mitglieder des Fördervereins haben das Hausrecht 


inne und sind berechtigt, entsprechende Anordnungen zu erteilen. 2Den Anordnungen ist 
Folge zu leisten. 


 
 


§ 4 
Haftung der Stadt Viechtach 


 
(1) Die Stadt haftet für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Jugendkultur-


WERKSTØD entstehen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
 
(2) 1Unbeschadet Absatz 1 haftet die Stadt für Schäden, die sich aus der Benutzung der Ju-


gendkultur-WERKSTØD ergeben, nur für vorsätzliches und fahrlässiges Verhalten ihrer 
Beauftragten. 2Insbesondere wird für Schäden, die durch das Verhalten von Dritten (z.B. 
anderen Nutzerinnen und Nutzer) verursacht werden, keine Haftung übernommen. 


 
 


§ 5 
Ausschluss 


 
(1) Unbeschadet der Ausübung des Hausrechts können Personen von dem Betreten der Ju-


gendkultur-WERKSTØD vorübergehend oder dauerhaft ausgeschlossen werden. 
 
(2) Ausgeschlossen werden können Personen, 
 


a) die dieser Satzung oder einer aufgrund dieser Satzung ergangenen Anordnung gröb-
lich oder wiederholt zuwidergehandelt haben, 
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b) die sich Tätlichkeiten, Bedrohungen oder Beleidigungen gegenüber den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, Mitgliedern des Fördervereins oder Nutzerinnen und Nutzern 
schuldig gemacht haben, 


 
c) die sich im Bereich des Jugendkultur-WERKSTØD einer strafbaren Handlung oder 


einer Ordnungswidrigkeit schuldig machen bzw. eine Gefahr für die Besucherinnen 
und Besucher der Jugendendeinrichtungen darstellen. 


 
 


§ 6 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.11.2023 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen 
(Grünanlagensatzung – GrünAnlS) 


Vom 10.10.2023 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung (GO) folgende Satzung: 
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§ 1
Gegenstand der Satzung 


(1) Die im Stadtgebiet Viechtach vorhandenen öffentlichen Grünanlagen sind öffentliche
Einrichtungen der Stadt Viechtach.


(2) Grünanlagen im Sinne dieser Satzung sind die im Eigentum oder Besitz der Stadt be-
findlichen, gärtnerisch gestalteten oder von ihr unterhaltenen Park- und Grünflächen. Sie
werden von der Stadt der Allgemeinheit zugänglich gemacht, soweit durch diese Satzung
nichts Abweichendes geregelt ist.


(3) Grünanlagen dienen der Erholung, Entspannung und der Freizeitgestaltung einschließ-
lich spielerischer und sportlicher Aktivitäten. Sie besitzen eine ökologische, klimatische
und soziale Funktion.
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(4) Der Geltungsbereich der Grünanlagensatzung umfasst alle von der Stadt unterhaltenen 
Erholungsgrünanlagen, die Sportanlage auf der Regeninsel, die Spielanlagen (Kinder-
spielplätze, Bolzplätze, Bewegungsparcours (Fitalpark), Minigolfanlage, Bocciabahn, 
Kunsteisbahn, Dirt-Anlage inkl. Pumptrack, Skate-Anlage) sowie den öffentlich zugäng-
lichen Boots-Einstieg am Schwarzen Regen. Sie sind im Grünanlagenverzeichnis aufge-
führt und ihr Umgriff ist im Grünanlagenplan der Stadt dargestellt. Das Grünanlagenver-
zeichnis (Anlage 1) und der Grünanlagenplan (Anlage 2) sind Bestandteil dieser Sat-
zung. 


 
 


§ 2 
Bestandteile und Einrichtungen der Grünanlagen 


 
(1) Bestandteile der Grünanlagen im Sinne des § 1 sind auch alle zu den Grünanlagen ge-


hörenden Wege und Plätze, Parkplätze und alle natürlichen und künstlich geschaffenen 
Wasseranlagen. 


 
(2) Einrichtungen der Grünanlagen sind 
 


a) alle Gegenstände, die der Verschönerung und dem Schutz dienen (z. B. Denkmäler, 
Kunstwerke, Kübel, Brunnen, Beleuchtungsanlagen, Zäune und dergleichen) 


 
b) alle Gegenstände, die den Benutzern zum Gebrauch dienen (z. B. Spielgeräte, Sitz-


möbel, Papierkörbe und dgl.) 
 


c) bauliche Einrichtungen (z. B. Futter- und Trinkstellen) 
 
 


§ 3 
Recht auf Benutzung 


 
(1) Jeder hat das Recht, die Grünanlagen unentgeltlich nach Maßgabe dieser Satzung zu 


benutzen. 
 
(2) Von der Unentgeltlichkeit ausgenommen sind die Benutzung der Minigolfanlage und der 


Kunsteisbahn; hier werden Benutzungsgebühren nach Maßgabe einer Gebührensat-
zung erhoben. Bei Sportveranstaltungen in der Sportanlage auf der Regeninsel kann 
vom jeweiligen Veranstalter ein Entgelt erhoben werden. 


 
 


§ 4 
Allgemeine Verhaltensregeln 


 
(1) Die Benutzer haben sich in den Grünanlagen so zu verhalten, dass kein anderer gefähr-


det, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder beläs-
tigt wird. 


 
(2) Die Benutzer haben sich in den Grünanlagen so zu verhalten, dass diese und ihre Be-


standteile und Einrichtungen nicht beschädigt oder verunreinigt werden. 
 
(3) In den Grünanlagen ist den Benutzern insbesondere untersagt: 
 


a) Das Fahren, Parken, Abstellen und Waschen von Kraftfahrzeugen sowie das Reiten 
und Fahren mit Pferden, 


 
b) das Wegwerfen von Papier und anderen Abfällen, außer an den dafür vorgesehe-


nen Stellen, 
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c) das Besteigen von Bäumen, Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, 


 
d) das Betreten von Zieranlagen oder Biotopen, 


 
e) das Entfernen von Bänken und sonstigen Einrichtungen von ihrem Standort, 


 
f) das Pflücken von Blumen oder das Beschädigen und Entfernen von Pflanzen, Sträu-


chern und Bäumen, 
 


g) das Zelten, Aufstellen von Wohnwagen, das Nächtigen und das Lagern, 
 


h) das Betteln in jeglicher Form, 
 


i) der Aufenthalt zum Alkoholgenuss, ausgenommen in Flächen in den Grünanlagen, 
die durch eine gaststättenrechtliche Erlaubnis oder Gestattung konzessioniert sind. 


 
j) das Entzünden von offenem Feuer außerhalb dafür vorgesehener Einrichtungen, 


 
k) Hunde frei laufen zu lassen, 


 
l) das Verrichten der Notdurft außerhalb der Toilettenanlagen, 


 
m) das Radfahren außerhalb befestigter, hierfür besonders gekennzeichneter Wege o-


der auf Treppen und 
 


n) Grünanlagen durch Hunde verunreinigen zu lassen. 
 
 


§ 5 
Besondere Regeln für die Benutzung der Sportanlage auf der Regeninsel 


 
(1) Die Stadt stellt die Sportanlage auf der Regeninsel dem 1. F.C. 1919 Viechtach e.V. und 


dem Turnverein 1887 e.V. als Sportanlage (Fußball und Faustball) zur Verfügung. 
 
(2) Das Verbot des Alkoholgenusses nach § 2 Abs. 3 Buchst. i) gilt nicht bei Sportveranstal-


tungen, sonstigen Veranstaltungen oder Zusammenkünften des 1. F.C. 1919 Viechtach 
e.V. oder des Turnvereins 1887 e.V. 


 
(3) Vereinsverantwortliche nach Abs. 1 dürfen Wege, die als solche erkennbar sind, bis zum 


Funktionsgebäude befahren; das Verbot nach § 4 Abs. 3 Buchst. a) gilt insoweit nicht. 
 
 


§ 6 
Besondere Regeln für die Benutzung der Kinderspielplätze und der Bolzplätze 


 
(1) Die Benutzung der Kinderspielplätze hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu 


erfolgen. Die im Einzelfall durch Beschilderung angezeigten Hinweise und Gebote sind 
einzuhalten. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr müssen in Begleitung eines Er-
ziehungsberechtigten oder dessen Beauftragten sein. 


 
(2) Auf Kinderspielplätzen und Bolzplätzen ist es untersagt, Hunde mitzuführen oder frei 


laufen zu lassen. 
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§ 7 
Besondere Regeln für die Benutzung der Minigolfanlage 


 
(1) Die Stadt bestimmt die jährliche Betriebszeit und die tägliche Öffnungszeit. Bei Überfül-


lung, zu geringem Besuch sowie unvorhergesehen Ereignissen kann die Minigolfanlage 
für die Benutzung gesperrt oder vorzeitig geschlossen werden. 


 
(2) Die Minigolfanlage sowie das entliehene Minigolfzubehör sind pfleglich zu behandeln, 


jede Beschädigung und Verunreinigung ist zu vermeiden. Das entliehene Minigolfzube-
hör ist nach dem Spiel wieder vollständig abzugeben. Die Stadt ist berechtigt, für das 
ausgegebene Minigolfzubehör (Schläger, Ball, Schreibunterlage) ein angemessenes 
Pfand je Stück zu verlangen, welches bei Beschädigung als anteiliger Schadenersatz 
einbehalten werden darf. 


 
(3) Die Gebühren für die Benutzung der Minigolfanlage richtet sind nach der Gebührensat-


zung. 
 
 


§ 8 
Besondere Regeln für die Benutzung der Kunsteisbahn 


 
(1) Die Stadt bestimmt die jährliche Betriebszeit und die tägliche Öffnungszeit. Bei Überfül-


lung, zu geringem Besuch sowie unvorhergesehen Ereignissen kann die Kunsteisbahn 
für die Benutzung gesperrt oder vorzeitig geschlossen werden. 


 
(2) Die Kunsteisbahn darf nur mit freigegebenen, für diese Bahn geeigneten Schlittschuhen 


betreten werden. Sie ist ebenso wie entliehene Schlittschuhe pfleglich zu behandeln; 
jede Beschädigung und Verunreinigung ist zu vermeiden. Die entliehenen Schlittschuhe 
sind nach dem Gebrauch wieder vollständig abzugeben. Die Stadt ist berechtigt, für die 
ausgegebenen Schlittschuhe ein angemessenes Pfand zu verlangen, welches bei Be-
schädigung als anteiliger Schadenersatz einbehalten werden darf. 


 
(3) Die Gebühren für die Benutzung der Kunsteisbahn bzw. Verleihschlittschuhe richten sich 


nach der Gebührensatzung. 
 
 


§ 9 
Besondere Regeln für die Benutzung der Dirt-Anlage inkl. Pumptrack 


 
(1) Die Stadt bestimmt die jährliche Betriebszeit und die tägliche Öffnungszeit. Bei Überfül-


lung, zu geringem Besuch sowie unvorhergesehen Ereignissen kann die Dirt-Anlage 
inkl. Pumptrack für die Benutzung gesperrt oder vorzeitig geschlossen werden. 


 
(2) Die Benutzung der Dirt-Anlage inkl. Pumptrack hat im Rahmen der gesetzlichen Bestim-


mungen zu erfolgen. Neben den Bestimmungen des § 2 sind die im Einzelfall durch 
Beschilderung angezeigten Hinweise und Gebote sind einzuhalten. 


 
 


§ 10 
Besondere Regeln für die Benutzung der Skate-Anlage 


 
(1) Die Stadt bestimmt die jährliche Betriebszeit und die tägliche Öffnungszeit. Bei Überfül-


lung, zu geringem Besuch sowie unvorhergesehen Ereignissen kann die Skate-Anlage 
für die Benutzung gesperrt oder vorzeitig geschlossen werden. 
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(2) Die Benutzung der Skate-Anlage hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu 
erfolgen. Neben den Bestimmungen des § 2 sind die im Einzelfall durch Beschilderung 
angezeigten Hinweise und Gebote sind einzuhalten. 


 
 


§ 11 
Besondere Regeln für die Benutzung der Grillplätze 


 
(1) Für die Benutzung der Grillplätze gelten neben § 4 die folgenden Regelungen: 
 


a) Die Benutzung von Grillplätzen ist unbeschadet weiterer Regelungen außerhalb die-
ser Satzung bis maximal 24:00 Uhr beschränkt. 


 
b) Die Glut ist bei Verlassen des Grillplatzes abzulöschen. 


 
c) Die ständige Aufsicht der Feuerstelle ist bis zum Erlöschen der Glut zu gewährleis-


ten. 
 


d) Das Entzünden der Feuerstelle ist ab einem Waldbrandgefahrenindex (WBI) oder 
Graslandfeuerindex (GLFI) der Station Prackenbach-Neuhäusl Stufe 3 und höher 
verboten. Die Indexwerte sind auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes 
(www.dwd.de) abrufbar. 


 
(2) Das Verbot des Alkoholgenusses nach § 4 Abs. 3 Buchst. i) gilt nicht für die Grillplätze. 
 
 


§ 12 
Besondere Regeln für die Benutzung 


des öffentlich zugänglichen Boots-Einstiegs am Schwarzen Regen 
 
Für die Benutzung des Boots-Einstiegs gelten neben § 4 die folgenden Regelungen: 
 
a) Alkoholisierten Personen ist die Benutzung untersagt. 
 
b) Bei der Benutzung ist festes Schuhwerk erforderlich. 
 
c) Bei Starkem Regen und Nässe, Schnee und Frost ist die Benutzung untersagt. 
 
 


§ 13 
Ausnahmen 


 
(1) Auf Antrag kann in Einzelfällen Befreiung von Bestimmungen dieser Satzung erteilt wer-


den, soweit nicht öffentliche Interessen entgegenstehen, insbesondere eine Gefährdung 
des Zwecks der Grünanlagen oder schädliche Auswirkungen für die Grünanlagen zu be-
fürchten sind. Die Ausnahmebewilligung kann für bestimmte Zeit erteilt und wiederholt 
verlängert werden. 


 
(2) Die Ausnahmebewilligung kann widerruflich erteilt werden. Sie kann von Bedingungen, 


insbesondere der Leistung von Sicherheiten abhängig gemacht und mit Auflagen ver-
bunden werden, wenn dies für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder zum 
Schutz der Grünanlagen erforderlich ist. Aus Gründen des öffentlichen Wohls können 
Auflagen auch nachträglich ausgesprochen werden. 
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§ 14 
Benutzungssperre, Einschränkung in den Wintermonaten 


 
(1) Grünanlagen, einzelne Teile oder Einrichtungen können während bestimmter Zeiträume 


für die allgemeine Benutzung gesperrt werden. In dieser Zeit ist die Benutzung nach 
Maßgabe der Sperre untersagt. 


 
(2) In den Wintermonaten geschieht die Benutzung von Verkehrsflächen in den Grünanla-


gen auf eigene Gefahr, soweit diese nicht geräumt und gestreut sind. 
 
 


§ 15 
Vollzugsanordnungen 


 
(1) Die Stadt, das von ihr bestellte Aufsichtspersonal und von ihr beauftragte Dritte sind 


berechtigt, im Einzelfall Anordnungen zum Vollzug dieser Satzung zu erlassen. 
 
(2) Den zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit in den Grünanlagen ergehenden 


Anordnungen der Stadt, des von ihr bestellten Aufsichtspersonals und der von ihr beauf-
tragten Dritten ist unverzüglich Folge zu leisten. 


 
 


§ 16 
Platzverweis 


 
(1) Vom Platz verwiesen werden können Personen, die in schwerwiegender Weise oder 


wiederholt trotz Mahnung 
 


a) Vorschriften dieser Satzung oder auf Grund dieser Satzung erlassener Anordnun-
gen zuwiderhandeln; 


 
b) in den Grünanlagen mit Strafe oder Geldbuße bedrohte Handlungen begehen oder 


in die Grünanlagen Gegenstände verbringen, die durch eine strafbare Handlung er-
langt worden sind oder zur Begehung strafbarer Handlungen verwendet werden sol-
len; 


 
c) gegen Anstand und Sitte verstoßen. 


 
(2) In diesen Fällen kann auch das Betreten der Grünanlagen für einen bestimmten Zeit-


raum untersagt werden. 
 
 


§ 17 
Beseitigungspflicht und Ersatzvorname 


 
(1) Wer in Grünanlagen, insbesondere durch Beschädigung oder Verunreinigung, einen 


ordnungswidrigen Zustand (§ 19) herbeiführt, hat diesen ohne Aufforderung unverzüg-
lich auf seine Kosten zu beseitigen. Dies gilt auch für die Beseitigung der Exkremente 
von mitgeführten Tieren. 


 
(2) Wird der ordnungswidrige Zustand nicht beseitigt, so kann die Stadt nach vorheriger 


Androhung und Fristsetzung diesen auf Kosten des Zuwiderhandelnden beseitigen. Von 
einer vorherigen Androhung und Fristsetzung kann abgesehen werden, wenn der Zuwi-
derhandelnde nicht erreichbar ist, wenn Gefahr im Verzug besteht oder wenn die sofor-
tige Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes im öffentlichen Interesse geboten ist. 
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§ 18 
Haftungsbeschränkung 


 
Die Benutzung der Grünanlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Stadt haftet im Rahmen der 
allgemeinen Vorschriften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Von dieser Haftungsbe-
schränkung ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. 
 
 


§ 19 
Ordnungswidrigkeiten 


 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu zweitausend Euro belegt werden, 
wer vorsätzlich 
 
a) Handlungen entgegen des § 4 Abs. 3 Buchst. a) bis n) vornimmt, 
 
b) dem § 6 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
c) dem § 7 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
d) dem § 8 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
e) dem § 9 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
f) dem § 10 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
g) dem § 11 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
 
h) dem § 12 zuwiderhandelt, 
 
i) dem § 14 Abs. 1 Satz 2 zuwiderhandelt, 
 
j) einer aufgrund § 15 erlassenen Anordnung zuwiderhandelt. 


 
k) einem ausgesprochenen Platzverweis nach § 16 zuwiderhandelt. 
 
 


§ 20 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen der Stadt 


Viechtach und der Sportanlage auf der Regeninsel (Grünanlagensatzung) vom 
15.09.2003, zuletzt geändert durch Satzung vom 04.05.2016, außer Kraft. 


 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Anlage 1 
Grünanlagenverzeichnis 


Nr. Bezeichnung Lage 


1 Parkanlage an der Stadtpfarrkirche Stadtplatz 


2 Bahnhofspark mit Skate-Anlage Bahnhofstraße, Bahnhofsplatz 


3 Rastanlage Bahnhofshöhe Bahnhofsplatz 


4 Dr.-Schellerer-Park Nord Dr.-Schellerer-Straße 


5 Dr.-Schellerer-Park Süd (Kräutergarten, 
Bewegungsparcours (Fitalpark)) 


Dr.-Schellerer-Straße 


6 Rastanlage Hafnerhöhe Hafnerhöhe 


7 Parkanlage Kandlbach Kandlbach 


8 Parkanlage Bierfeldpark Bierfeldstraße 


9 Parkanlage an der Schmidstraße Schmidstraße 


10 Parkplatz am Schulzentrum Flurstraße 


11 Spielplatz Dr.-Schellerer-Park Dr.-Schellerer-Straße 


12 Spielplatz Kandlbach Kandlbach 


13 Dirt-Anlage inkl. Pumptrack Lindenweg, Schießstattweg 


14 Spielplatz Schwarzholz mit Bolzplatz Schwarzholzstraße 


15 Spielplatz Mitterweg Mitterweg 


16 Spielplatz Fidel-Schub-Straße Fidel-Schub-Straße 


17 Spielplatz Karl-Gareis-Straße Karl-Gareis-Straße 


18 Spielplatz Dr.-Zenglein-Straße Dr.-Zenglein-Straße, 
Tresdorfer Straße 


19 Spielplatz Stadeläcker Stadeläcker 


20 Spielplatz Pirka neu Eberbachweg, Stockwiesweg 


21 Spielplatz Pirka alt Stockwiesweg 


22 Spielplatz Wiesing mit Bolzplatz Wiesing 


23 Spielplatz Neunußberg Neunußberg 


24 Spielplatz Schönau Schönau 


25 Sportanlage auf der Regeninsel Regeninsel 


26 Boots-Einstieg am Schwarzen Regen Flurnummer 457 
Gemarkung Viechtach 


27 Grillplatz am Schwarzen Regen Flurnummer 404 
Gemarkung Viechtach 


28 Bolzplatz Am Ruck Am Ruck 


29 Bolzplatz Regeninsel Regeninsel 
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Minigolfanlage und der Kunsteisbahn im Dr.-Schellerer-Park 


(Minigolfanlagengebührensatzung – MinigolfGebS) 


Vom 10.10.2023 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und 
Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 


§ 1
Gebührenerhebung und Gebührenpflicht 


(1) Für die Benutzung der Minigolfanlage und der Leihschlittschuhe der Kunsteisbahn erhebt
die Stadt Viechtach Gebühren (jeweils inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer) nach Maß-
gabe dieser Satzung.


(2) Gebührenschuldner sind die Benutzer der Minigolfanlage bzw. der Leihschlittschuhe.


§ 2
Gebührenhöhe 


(1) Die Benutzungsgebühren betragen bei der Minigolfanlage:


a) Erwachsene 5,00 € 


b) Jugendliche von 15 bis 17 Jahren, Schwerbehinderte (ab GdB 50), 
Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte, Inhaber der Jugendleiter-
Card (Juleica), Empfänger von Bürgergeld und Sozialhilfe (Hilfe zum 
Lebensunterhalt und bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung), Personen, die an einem freiwilligen sozialen bzw. ökolo-
gischen Jahr oder am Bundesfreiwilligendienst teilnehmen, Studen-
ten, Personen mit Bayerwald-Card 


4,50 € 


c) Kinder von 6 bis 14 Jahren 3,50 € 


d) Gruppen ab 15 Personen 3,50 € 
je Person 


(2) Freien Eintritt haben


1. Kinder bis 5 Jahre in Begleitung einer geeigneten Begleitperson (die Begleitperson
zahlt die entsprechende Gebühr nach § 1 Abs. 1).


2. Personen mit Gästekarte der Stadt Viechtach


(3) Ermäßigung auf die Benutzungsgebühr und freier Eintritt wird nur aufgrund vorgelegter
Ausweise gewährt.


(4) Die Benutzungsgebühren für die Leihschlittschuhe betragen 5,00 €.
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§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld 


 
(1) Die Benutzungsgebühren entstehen mit der Inanspruchnahme (Benutzung) der Minigol-


fanlage bzw. der Leihschlittschuhe. 
 
(2) Die Benutzungsgebühren sind mit ihrem Entstehen zur Zahlung fällig. 
 
 


§ 4 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten 


 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Mi-


nigolfanlage und der Kunsteisbahn im Dr.-Schellerer-Park (Minigolfanlagengebührensat-
zung – MinigolfGebS) vom 07.03.2023 (VITABl. Nr. 2/2023) außer Kraft. 


 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Freibadgebührensatzung 
 


Vom 10.10.2023 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
und Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Freibadgebührensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der Stadt 
Viechtach (Freibadgebührensatzung – FBGS) vom 03.03.2015, zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 09.06.2020 (VITABl. Nr. 2/2020), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 Abs. 1 Buchst. b) wird wie folgt geändert: 


 
 Die Wörter „Arbeitslosengeld II“ wird durch das Wort „Bürgergeld“ ersetzt. 
 
2. In § 2 Abs. 3 Nr. 5 werden die Klammern und die Wörter „freier Eintritt einmalig pro Per-


son“ ersatzlos gestrichen. 
 
3. § 2 Abs. 6 Satz 1 erhält folgende Fassung: 


 
„Die Ausstellung einer Saisonkarte im Vorverkauf nach § 2 Abs. 1 Nr. 3.2 ist nur in der 
Zeit vom 01.12. bis 30.04. möglich.“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Kostensatzung 
 


Vom 10.10.2023 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund von Art. 20 des Kostengesetzes (KG) und Art. 23 der 
Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Kostensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen 
Wirkungskreis (Kostensatzung – KS) vom 12.03.2019, zuletzt geändert durch Satzung vom 
11.10.2022 (VITABl. Nr. 13/2022), wird wie folgt geändert: 
 
Die Anlage zu § 2 Satz 1 der Satzung (Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz)) wird 
wie folgt geändert: 
 
Die Tarif-Nummer 816 (Abschaltung des Funkmoduls eines elektronischen Wasserzählers 
auf Antrag nach Art. 24 Abs. 4 Satz 6 GO) wird ersatzlos gestrichen. 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung 
 


Vom 10.10.2023 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 
der Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Wasserabgabesatzung 


 
Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Viechtach (Wasser-
abgabesatzung – WAS) vom 15.11.2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.10.2022 
(VITABl, Nr. 13/2022), wird wie folgt geändert: 
 
§ 19a der Satzung (Besondere Regelungen bezüglich des Einsatzes und Betriebs elektroni-
scher Wasserzähler) wird ersatzlos gestrichen. 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 10.10.2023 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 





		Inhaltsverzeichnis

		Verbandssatzung Mittelschule - VS MS

		Jugendkultur-WERKSTOD-Satzung - JWS

		Grünanlagensatzung - GrünAnlS

		Minigolfanlagengebührensatzung - MinigolfGebS

		Satzung zur Änderung der Freibadgebührensatzung

		Satzung zur Änderung der Kostensatzung

		Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung










V I T A b l . N r . 1 3  / 2 0 2 2


Amtsblatt 
der Stadt Viechtach 


Nr. 13 / 2022


Datum der Herausgabe: 12.10.2022


Vorgang-Nummer: 004571 


Dokumenten-Nummer: 111936


Das Amtsblatt ist kostenlos per E-Mail oder als Download unter www.viechtach.de/amtsblatt 
beziehbar. Wenn Sie über ein neues Amtsblatt informiert werden möchten, melden Sie sich 
bitte an unter: hauptamt@viechtach.de 


Verantwortlicher Herausgeber: 
Stadt Viechtach 
Hauptamt 
Mönchshofstraße 31 
94234 Viechtach 
Erscheint nach Bedarf, anzeigenfrei, bei Ausfall kein Ersatzanspruch 
Einzelbezugspreis als Print-Ausgabe: 2,00 € pro Einzelausgabe einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer 
Verantwortlich für den Inhalt ist der jeweilige Verfasser der Bekanntmachung. 



http://www.viechtach.de/amtsblatt

mailto:hauptamt@viechtach.de





V I T A b l . N r . 1 3  / 2 0 2 2


Inhaltsverzeichnis


Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
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STADT VIECHTACH


Bekanntmachung 


Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) und der Naturschutzgesetze; 
Aufstellung des Bebauungsplans „SO Solarpark Irlach“ 


Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB


Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.10.2022 den Entwurf vom 20.09.2022 des 
Bebauungsplans 


„SO Solarpark Irlach“ 


gebilligt und gleichzeitig die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
(öffentliche Auslegung) und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB beschlossen.  
In den Entwurf vom 20.09.2022 wurden die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen eingearbeitet. 


Der gebilligte Entwurf des Bebauungsplans „SO Solarpark Irlach“ in der Fassung vom 
20.09.2022 einschließlich Begründung mit dem Umweltbericht und die wesentlichen 
bereits vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen werden in der Zeit vom  


21.10.2022 bis einschließlich 22.11.2022 


im Bauamt der Stadt Viechtach, Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach im Zimmer 007 
während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. 
Zusätzlich ist der Entwurf auf der Homepage der Stadt Viechtach (www.viechtach.de) 
einzusehen. In dieser Zeit kann jeder den Entwurf des Bebauungsplans einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. 


Im Umweltbericht des gebilligten Entwurfes findet eine detaillierte Bewertung der 
Schutzgüter Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, Arten und Lebensräume 
(biologische Vielfalt), Landschaftsbild, Mensch und Kultur- und Sachgüter statt. 


Folgende umweltbezogene Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange sind bei der Stadt Viechtach eingegangen: 







1. Stellungnahme des Staatlichen Bauamt Passau vom 22.08.2022:
Hinweis zur Blendwirkung bezogen auf das Schutzgut Mensch


2. Stellungnahme des Landratsamtes Regen, Technischer Umweltschutz vom
19.08.2022:
Hinweis zur Blendwirkung bezogen auf das Schutzgut Mensch


3. Stellungnahme des Landratsamtes Regen, Untere Naturschutzbehörde vom
25.08.2022:
Hinweis zur Ausgleichsflächen und Beweidung bezogen auf die Schutzgüter
Arten und Lebensräume


4. Stellungnahme des Landratsamtes Regen, Kreisbauamt vom 23.08.2022:
Hinweis zur Einsehbarkeit bezogen auf das Schutzgut Landschaftsbild


Während der Auslegungsfrist können schriftlich oder zur Niederschrift Anregungen 
beim Bauamt der Stadt Viechtach vorgebracht werden.  


Sollte der Zugang zum Neuen Rathaus aufgrund der Corona-Pandemie unter 
Aufrechterhaltung eines Telefon- und Maildienstes erneut (teilweise) eingeschränkt 
werden, können Stellungnahmen, Bedenken und Anregungen zu der ausgelegten 
Bauleitplanung telefonisch oder per Mail zu Protokoll gegeben werden. Bei allen 
zusätzlich auftretenden Fragen können sich die Bürgerinnen und Bürger gerne 
telefonisch oder per Mail an die Stadtverwaltung wenden.  


Sollte eine persönliche Einsichtnahme in die im Neuen Rathaus in Papierform 
vorgehaltenen Unterlagen unumgänglich sein, wird um eine vorherige 
Terminvereinbarung unter den oben genannten Telefonnummern gebeten.  


Parallel zur öffentlichen Auslegung werden die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlichen Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, eingeholt.  


Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht fristgerecht abgegeben worden sind, 
bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Viechtach 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit der Bauleitpläne nicht von Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 Satz 2, § 4a Abs. 
6 BauGB). 


Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG 
gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtszeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 







Viechtach, den 12.10.2022 


Stadt Viechtach 


gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







STADT VIECHTACH


Bekanntmachung 


Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) und der Naturschutzgesetze; 
Aufstellung des Bebauungsplans „SO Solarpark Pignet“ 


Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB


Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.10.2022 den Entwurf vom 20.09.2022 des 
Bebauungsplans 


„SO Solarpark Pignet“ 


gebilligt und gleichzeitig die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
(öffentliche Auslegung) und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB beschlossen.  
In den Entwurf vom 20.09.2022 wurden die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen eingearbeitet. 


Der gebilligte Entwurf des Bebauungsplans „SO Solarpark Pignet“ in der Fassung vom 
20.09.2022 einschließlich Begründung mit dem Umweltbericht und die wesentlichen 
bereits vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen werden in der Zeit vom  


21.10.2022 bis einschließlich 22.11.2022 


im Bauamt der Stadt Viechtach, Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach im Zimmer 007 
während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. 
Zusätzlich ist der Entwurf auf der Homepage der Stadt Viechtach (www.viechtach.de) 
einzusehen. In dieser Zeit kann jeder den Entwurf des Bebauungsplans einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. 


Im Umweltbericht des gebilligten Entwurfes findet eine detaillierte Bewertung der 
Schutzgüter Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, Arten und Lebensräume 
(biologische Vielfalt), Landschaftsbild, Mensch und Kultur- und Sachgüter statt. 


Folgende umweltbezogene Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange sind bei der Stadt Viechtach eingegangen: 







1. Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf vom 05.08.2022:
Hinweis zu Gewässer bezogen auf das Schutzgut Wasser


2. Stellungnahme des Landratsamtes Regen, Technischer Umweltschutz vom
19.08.2022:
Hinweis zur Blendwirkung bezogen auf das Schutzgut Mensch


3. Stellungnahme des Landratsamtes Regen, Untere Naturschutzbehörde vom
25.08.2022:
Hinweis zur Ausgleichsflächen und Beweidung bezogen auf die Schutzgüter
Arten und Lebensräume


4. Stellungnahme des Landratsamtes Regen, Kreisbauamt vom 23.08.2022:
Hinweis zur Bepflanzung bezogen auf das Schutzgut Arten und Lebensräume


Während der Auslegungsfrist können schriftlich oder zur Niederschrift Anregungen 
beim Bauamt der Stadt Viechtach vorgebracht werden.  


Sollte der Zugang zum Neuen Rathaus aufgrund der Corona-Pandemie unter 
Aufrechterhaltung eines Telefon- und Maildienstes erneut (teilweise) eingeschränkt 
werden, können Stellungnahmen, Bedenken und Anregungen zu der ausgelegten 
Bauleitplanung telefonisch oder per Mail zu Protokoll gegeben werden. Bei allen 
zusätzlich auftretenden Fragen können sich die Bürgerinnen und Bürger gerne 
telefonisch oder per Mail an die Stadtverwaltung wenden.  


Sollte eine persönliche Einsichtnahme in die im Neuen Rathaus in Papierform 
vorgehaltenen Unterlagen unumgänglich sein, wird um eine vorherige 
Terminvereinbarung unter den oben genannten Telefonnummern gebeten.  


Parallel zur öffentlichen Auslegung werden die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlichen Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, eingeholt.  


Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht fristgerecht abgegeben worden sind, 
bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Viechtach 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit der Bauleitpläne nicht von Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 Satz 2, § 4a Abs. 
6 BauGB). 


Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG 
gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtszeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 







Viechtach, den 12.10.2022 


Stadt Viechtach 


gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung 


Vom 11.10.2022 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 
der Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung: 


§ 1
Änderung der Wasserabgabesatzung 


Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Viechtach (Wasser-
abgabesatzung – WAS) vom 15.11.2016 wird wie folgt geändert: 


1. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:


„1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen
sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) aus-
schließlich aus dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Nieder-
schlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung, zur Toiletten-
spülung und zum Wäschewaschen verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvor-
schriften entgegenstehen. 3§ 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 4Verpflichtet sind die
Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 5Sie haben auf Verlangen
der Stadt die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.“


2. In § 7 Abs. 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Auslauf“ die Worte „(Luftbrücke) oder ein
Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an
sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der
Technik“ eingefügt.


3. Nach § 19 wird folgender § 19a neu eingefügt:


„§ 19a 
Besondere Regelungen bezüglich des Einsatzes und Betriebs 


elektronischer Wasserzähler 


(1) Die Stadt setzt nach Maßgabe des Art. 24 Abs. 4 Satz 2 bis 7 GO elektronische Was-
serzähler mit oder ohne Funkmodul ein und betreibt diese.


(2) 1Nach Art. 24 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 und 2 GO gespeicherte oder ausgelesene perso-
nenbezogene Daten sind zu löschen, soweit sie für die dort genannten Zwecke nicht
mehr benötigt werden. 2Die im Wasserzähler vor Ort gespeicherten personenbezo-
genen Daten sind spätestens nach zwei Jahren zu löschen, die ausgelesenen perso-
nenbezogenen Daten spätestens nach fünf Jahren.


(3) 1Elektronische Wasserzähler, die ohne Verwendung der Funkfunktion betrieben wer-
den, werden von einem Beauftragten der Stadt möglichst in gleichen Zeitabständen
oder auf Verlangen der Stadt vom Grundstückseigentümer oder Gebührenschuldner
selbst ausgelesen. 2Ihre Auslesung vor Ort erfolgt nur mit Zustimmung des Grund-
stückseigentümers. 3Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Was-
serzähler leicht zugänglich sind.


(4) Die Informationspflicht der Stadt und das Widerspruchsrecht gegen den Einsatz und
den Betrieb von elektronischen Wasserzählern mit Funkmodul richten sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen.“
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§ 2
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Viechtach, 11.10.2022 
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Viechtach 
(Feuerwehrsatzung – FwS) 


Vom 11.10.2022 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund von Art. 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemein-
deordnung (GO) folgende Satzung: 


I. Allgemeines


§ 1
Organisation, Rechtsgrundlagen 


(1) 1Die Freiwilligen Feuerwehren


a) Freiwillige Feuerwehr Viechtach,


b) Freiwillige Feuerwehr Blossersberg,


c) Freiwillige Feuerwehr Schlatzendorf,


d) Freiwillige Feuerwehr Wiesing,


e) Freiwillige Feuerwehr Schönau und


f) Freiwillige Feuerwehr Pirka


sind öffentliche Einrichtungen der Stadt. 2Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von 
Feuerwehrdienstleistenden bedienen sie sich der Unterstützung der Vereine 


a) Freiwillige Feuerwehr Viechtach e.V., gegr. 1826,


b) Freiwillige Feuerwehr Blossersberg e.V.,


c) Freiwillige Feuerwehr Schlatzendorf e.V.,


d) Freiwillige Feuerwehr Wiesing e.V.,


e) Freiwillige Feuerwehr Schönau e.V. und


f) Freiwillige Feuerwehr Pirka e.V.


(2) Rechtsgrundlage für die Freiwilligen Feuerwehren, vor allem für die Rechte und Pflichten
ihrer Feuerwehrdienstleistenden, sind das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG), die
zu seiner Ausführung erlassenen Rechtsvorschriften und diese Satzung.


(3) 1Bei den Freiwilligen Feuerwehren können Kinder- und Jugendgruppen nach Art. 7
BayFwG gebildet werden (Kinder- und Jugendfeuerwehren). 2Die Entscheidung hierüber
obliegt dem jeweiligen Kommandanten im Einvernehmen mit der Stadt.
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§ 2
Freiwillige Leistungen 


(1) Die Freiwilligen Feuerwehren können auf Grund dieser Satzung in den Grenzen des Art.
7 des Mittelstandsförderungsgesetzes (MfG) und Art. 87 GO insbesondere folgende frei-
willigen Leistungen erbringen:


1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehren gehören
(z.B. - jeweils auf Antrag des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten - das Stellen
von Wachen nach dem Ende der Brandgefahr oder das Abräumen von Schadenstel-
len, soweit es nicht zur Abwehr weiterer Gefahren notwendig ist),


2. Überlassung von Gerät oder Material zum Gebrauch oder Verbrauch,


3. Leistungen der Schlauchwerkstatt sowie der Schlauchpflegeanlage.


(2) 1Voraussetzungen freiwilliger Leistungen ist, dass die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen
Feuerwehr zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt wird.
2Auf die Gewährung freiwilliger Leistungen besteht kein Rechtsanspruch.


(3) 1Über die Gewährung von Leistungen im Sinne von Abs. 1 Nr. 1 und 2 entscheiden die
jeweiligen Kommandanten soweit die Leistungen im unmittelbarem Zusammenhang mit
dem Einsatz der Feuerwehr erbracht werden. 2Im Übrigen entscheiden die Kommandan-
ten über Leistungen im Sinne dieser Vorschriften sowie über einzelne, nicht regelmäßig
wiederkehrende Leistungen im Sinne von Abs. 1 Nr. 3 nur, wenn ihnen der erste Bürger-
meister diese Befugnis übertragen hat; sonst entscheidet der erste Bürgermeister.


II. Personal


§ 3
Wahl der Kommandanten (Präsenzwahl) 


(1) 1Die Wahl findet grundsätzlich bei einer Dienstversammlung der Feuerwehrdienst leisten-
den Mitglieder der jeweiligen Freiwilligen Feuerwehr einschließlich der hauptberuflichen
Kräfte und der Feuerwehranwärter die das 16. Lebensjahr vollendet haben, statt. 2Die
Stadt lädt hierzu mindestens zwei Wochen vor dem Wahltag ein. 3Neben einer Prä-
senzwahl nach § 3 dieser Satzung ist zudem die Möglichkeit einer Briefwahl nach § 4
dieser Satzung möglich.


(2) 1Der erste Bürgermeister oder ein Stellvertreter oder Beauftragter (Art. 39 GO) leitet die
Wahl (Wahlleitung). 2Der Wahlleitung stehen zwei von der Versammlung durch Zuruf be-
stimmte Beisitzer zur Seite. 3Werden mehr als zwei Personen durch Zuruf vorgeschlagen,
findet eine Wahl zwischen den vorgeschlagenen Personen statt. 4Wahlleitung und Beisit-
zer bilden den Wahlausschuss. 5Wer selbst zur Wahl steht, kann nicht Mitglied des Wahl-
ausschusses sein. 6Der Wahlausschuss wird daher erst nach Abgabe der Wahlvorschläge
gebildet.


(3) 1Jede Wahlberechtigte Person hat eine Stimme. 2Stellvertretung ist nicht zulässig.
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(4) Die Wahlleitung erläutert die Grundsätze des Wahlverfahrens und legt die Aufgaben des
Kommandanten dar.


1. Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl


1Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Personen schriftlich oder durch Zuruf der
Wahlversammlung zur Wahl vor. 2Die Wahlleitung nennt die Vorgeschlagenen und
befragt sie, sofern sie anwesend sind, ob sie sich der Wahl stellen wollen. 3Die Vor-
schläge können mündlich begründet werden; über sie kann auch eine Aussprache
stattfinden. 4Den anwesenden Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 5Die Aussprache wird geschlossen,
wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen oder wenn die Versammlung mit Mehr-
heit der Wahlberechtigten den Schluss der Aussprache beschließt. 6Die Wahl wird
schriftlich mit Stimmzetteln durchgeführt; diese dürfen kein äußerliches Kennzeichen
tragen, das sie von den im gleichen Wahlgang verwendeten Stimmzetteln unterschei-
det. 7Die Wahlleitung lässt auf die Stimmzettel die Namen der wählbaren und - sofern
sie befragt wurden - zur Kandidatur bereiten Bewerber setzen. 8Wird nur eine oder
keine Person zur Wahl vorgeschlagen, so wird die Wahl ohne Bindung an Bewerber
durchgeführt.


2. Wahlgang, Stimmabgabe


1Die Wahl ist geheim. 2Die Möglichkeit geheimer Stimmabgabe ist von der Wahllei-
tung sicherzustellen. 3Für eine gültige Stimmabgabe ist immer eine positive Willens-
bekundung erforderlich. 4Gewählt wird, indem einer der Wahlvorschläge in eindeutig
bezeichnender Weise gekennzeichnet wird. 5Streichungen sind nicht als Stimme für
nicht gestrichene Bewerber zu werten. 6Steht nur eine Person zur Wahl, so kann
dadurch gewählt werden, dass der Wahlvorschlag in einer jeden Zweifel ausschlie-
ßenden Weise gekennzeichnet oder eine nicht zur Wahl vorgeschlagene wählbare
Person in eindeutig bezeichnender Weise handschriftlich auf dem Stimmzettel einge-
tragen wird. 7Liegt kein Wahlvorschlag vor, so wird durch eindeutig bezeichnende
handschriftliche Eintragung einer wählbaren Person auf dem Stimmzettel gewählt.
8Die Wahlberechtigten haben den ausgefüllten Stimmzettel zusammenzufalten und
der Wahlleitung oder dem bestimmten Beisitzer zu übergeben. 9Der Wahlausschuss
prüft die Stimmberechtigung der Abstimmenden. 10Bei Bedarf hat die Stadt hierzu vor
der Wahl eine Wählerliste anzulegen. 11Wird die Stimmberechtigung anerkannt, so ist
der Stimmzettel in einen Behälter zu legen. 12Der Wahlausschuss prüft vor Beginn
des Wahlgangs, ob der Behälter leer ist. 13Wird der Stimmberechtigung einer anwe-
senden Person widersprochen, entscheidet der Wahlausschuss.


3. Feststellung des Wahlergebnisses, Losentscheid


1Nach Abschluss der Wahl prüft der Wahlausschuss den Inhalt der Stimmzettel, zählt
sie aus und stellt das Wahlergebnis fest. 2Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der
abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 3Neinstimmen und Stimmzettel, die überhaupt
nicht gekennzeichnet wurden oder auf denen nur Streichungen vorgenommen wur-
den, sind ungültig. 4Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist
die Wahl zu wiederholen. 5Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und er-
hält kein Bewerber die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet eine
Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl statt. 6Wenn
mehr als zwei Personen die höchste Stimmenzahl erhalten haben, ist die Wahl zu
wiederholen. 7Wenn mehr als eine Person die zweithöchste Stimmenzahl erhalten
haben, entscheidet das Los, wer in die Stichwahl kommt. 8Bei der Stichwahl ist die
Person gewählt, die von den abgegebenen gültigen Stimmen die höchste Stimmen-
zahl erhält. 9Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los, das die Wahlleitung sofort
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nach Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl in der Wahlversammlung ziehen 
lässt. 


4. Wahlannahme


1Nach der Wahl befragt die Wahlleitung die gewählte Person, ob sie die Wahl an-
nimmt. 2Lehnt sie ab, ist die Wahl zu wiederholen. 3Abwesende Bewerber können die
Annahme der Wahl auch im Vorfeld schriftlich erklären. 4Die Wiederholung der Wahl
kann unmittelbar im Anschluss an den ersten Wahldurchgang in derselben Dienstver-
sammlung erfolgen.


(5) Die Wahlleitung lässt über die Wahl, die Feststellung des Wahlergebnisses und die Wahl-
annahme eine Niederschrift fertigen, die der Wahlausschuss unterzeichnet.


(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten ebenfalls für die Wahl des Stellvertreters des Kommandanten.


§ 4
Wahl Kommandanten (Briefwahl) 


(1) 1Neben der in § 3 dieser Satzung genannten Präsenzwahl bei einer Dienstversammlung,
ist eine Briefwahl ersatzweise zulässig, wenn tatsächlich keine Möglichkeit für eine Wahl
mit Präsenz besteht (z.B. aufgrund infektionsschutzrechtlicher Bestimmungen). 2Die
Wahlberechtigungen aus § 3 bleiben unberührt. 3Der Ablauf des Wahlverfahrens wird
nachfolgend dargestellt.


1. Wahltermin


Der Wahltermin wird mindestens vier Wochen vor der Wahl von der Stadt im Beneh-
men mit dem bisherigen Kommandanten festgelegt.


2. 3 Wochen vor dem Wahltag


1Alle wahlberichtigten Mitglieder (Art. 8 Abs. 2 Satz 1 BayFwG) erhalten eine Mittei-
lung per Brief, in diesem der Wahltermin und die bereits durch den bisherigen Kom-
mandanten vorgeschlagenen Kandidaten genannt werden. 2Dem Schreiben liegt ein
Rückschreiben bei, hier können durch die jeweiligen Wahlberechtigten Vorschläge
eingetragen werden. 3Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen beträgt eine
Woche.


3. 2 Wochen vor dem Wahltag


1Die eingegangenen Wahlvorschläge werden geprüft, ob die allgemeinen Vorausset-
zungen der Wählbarkeit (Art. 8 Abs. 3 BayFwG) erfüllt sind. 2Zudem werden die Kan-
didaten im Vorfeld angehört, ob diese die Wahl annehmen würden (vgl. Ziff. 8.1.1
Satz 3 VollzBekBayFwG). 3Nach der Festlegung der jeweiligen Kandidaten werden
die entsprechenden Stimmzettel getrennt nach Kommandant und Stellvertreter des
Kommandanten erstellt und an die Wahlberechtigten zusammen mit einem Wahl-
schein (schriftliche und unterschriebene Erklärung über die eigenhändige Durchfüh-
rung der Wahl) und zwei Umschlägen (Stimmzettelumschlag und Rückversandum-
schlag) versendet. 4Die Wahlunterlagen müssen spätestens bis eine Woche vor der
Wahl den Wahlberechtigten zugestellt worden sein. 5Die Wahlunterlagen müssen
spätestens am Wahltag zu dem im Schreiben genannten Zeitpunkt bei der Stadt
(Hausbriefkasten des Neuen Rathauses) eingegangen sein.
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4. Wahltag


1Am Wahltag erfolgt zum festgelegten Zeitpunkt die letzte Leerung des Briefkastens,
alle danach eingegangen Wahlunterlagen können nicht mehr berücksichtigt werden.
2Nun werden die Rückversandumschläge geöffnet und die Wahlscheine geprüft. 3An-
schließend werden bei gültigem Wahlschein die Stimmzettelumschläge geöffnet. 4Die
Auszählung erfolgt nach den üblichen Regeln. 5Nach der Auszählung erfolgt die Aus-
wertung und die Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl. 6Zuletzt wird das übliche
Bestätigungsverfahren eingeleitet.


(2) 1Bei Ungültigkeit der Briefwahl, muss diese entsprechend der Regelungen des Abs. 1 wie-
derholt werden. 2Über die durchgeführte Briefwahl wird durch den Wahlausschuss eine
Niederschrift angefertigt. 3Die Mitglieder des Wahlausschusses werden vorab durch die
Stadt bestimmt. 4Die Mitglieder des Wahlausschusses können nicht aus zur Wahl stehen-
den Feuerwehrdienstleistenden bestehen.


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten ebenfalls für die Wahl des Stellvertreters des Kommandanten.


§ 5
Verpflichtung 


1Die Kommandanten verpflichten neu aufgenommene ehrenamtliche Feuerwehrdienstleis-
tende durch Handschlag zur Erfüllung ihrer Pflichten nach den für die Feuerwehren geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 2Neu aufgenommenen Mitgliedern soll eine Kopie dieser 
Satzung überreicht werden. 


§ 6
Übertragung besonderer Aufgaben 


1Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sind geeignete Feuerwehrdienstleistende zu bestellen 
(z.B. Jugendwart, Gerätewart, Beauftragter für die Kinderfeuerwehr). 2Für die Bestellung eh-
renamtlicher Feuerwehrdienstleistender ist der jeweilige Kommandant zuständig. 


§ 7
Persönliche Ausstattung 


1Die Feuerwehrdienstleistenden haben die empfangene persönliche Ausstattung pfleglich zu 
behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. 2Für verlo-
rengegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewor-
dene Teile der Ausstattung kann die Stadt Ersatz verlangen. 


§ 8
Anzeigepflicht bei Schäden 


(1) Feuerwehrdienstleistende haben dem jeweiligen Kommandanten unverzüglich zu melden


a) im Dienst erlittene (eigene) Körper- und Sachschäden,


b) Verluste oder Schäden an der persönlichen Ausstattung und der sonstigen Ausrüs-
tung der Feuerwehr.
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(2) 1Soweit Ansprüche für oder gegen die Stadt infrage kommen, haben die Kommandanten
die Meldung an die Stadt weiterzuleiten. 2Hat die Stadt nach § 193 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB VII) und § 22 der Satzung der Kommunalen Unfallversicherung
Bayern (KUVB) eine Unfallanzeige zu erstatten, so ist sie unverzüglich (bei Unfällen mit
Todesfolge oder mit mehr als drei Verletzten sofort) zu unterrichten.


§ 9
Dienstverhinderung 


1Vor der gesetzlichen Verpflichtung zur Leistung des Feuerwehrdienstes (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 
BayFwG) sind Feuerwehrdienstleistende nur befreit, soweit sie vorrangigen rechtlichen Pflich-
ten nachkommen müssen oder dringende wirtschaftliche oder persönliche Gründe dies recht-
fertigen. 2Für das Fernbleiben von Ausbildungsveranstaltungen in diesen Fällen haben sich 
Feuerwehrdienstleistende vor der Veranstaltung beim jeweiligen Kommandanten zu entschul-
digen. 3Im Übrigen haben Feuerwehrdienstleistende dem jeweiligen Kommandanten Mittei-
lung zu machen, wenn sie länger als fünf Wochen vom Wohnort abwesend oder durch andere 
Umstände an der Ausübung des Feuerwehrdienstes gehindert sein werden. 4Der Wegzug aus 
der Stadt ist in jedem Fall zu melden. 


§ 10
Pflichtverletzungen 


Die Kommandanten können Verletzungen von Dienstpflichten durch folgende Maßnahmen 
ahnden: 


a) mündlicher oder schriftlicher Verweis,


b) Androhung des Ausschlusses oder


c) Ausschluss (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, § 11 Abs. 2 dieser Satzung).


§ 11
Austritt und Ausschluss 


(1) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr ist in Textform gegenüber dem jeweiligen Kom-
mandanten zu erklären.


(2) 1Die Kommandanten haben Feuerwehrdienstleistenden, die gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2
BayFwG wegen gröblicher Verletzung der Dienstpflichten vom Feuerwehrdienst ausge-
schlossen werden sollen, Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheb-
lichen Tatsachen zu äußern. 2Eine gröbliche Verletzung von Dienstpflichten ist insbeson-
dere gegeben bei:


a) unehrenhaftem Verhalten im Dienst,


b) grobem Vergehen gegen Kameraden im Dienst,


c) fortgesetzter Nachlässigkeit oder Nichtbefolgen dienstlicher Anordnungen,


d) Trunkenheit im Dienst,


e) Aufhetzen zum Nichtbeachten von Anordnungen,
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f) dienstwidriger Benutzung oder mutwilliger Beschädigung von Dienstkleidung, Gerä-
ten und sonstigen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr.


3Die Kommandanten haben den Ausgeschlossenen den Ausschluss in Textform zu erklä-
ren. 


III. Besondere Pflichten der Kommandanten


§ 12
Dienst- und Ausbildungsplan 


(1) 1Die Kommandanten stellen jährlich (falls nötig auch für kürzere Zeiträume) einen Dienst- 
und Ausbildungsplan auf. 2In dem Plan ist für jeden Monat mindestens eine Übung oder
ein Unterricht vorzusehen. 3Zu den Übungen können auch geeignete Sportveranstaltun-
gen der Feuerwehr gehören.


(2) Der Dienst- und Ausbildungsplan ist der Stadt in elektronischer Form vorzulegen.


§ 13
Dienstreisen 


1Die Kommandanten haben dafür zu sorgen, dass vor Dienstreisen von Feuerwehrdienstleis-
tenden die Genehmigung der Stadt eingeholt wird (vgl. Art. 8 Abs. 1 Satz 3 BayFwG). 2Sie 
haben auch für ihre Dienstreisen die Genehmigung der Stadt einzuholen. 


§ 14
Jahresbericht 


(1) 1Die Kommandanten unterrichtet die Stadt zum Ende des Kalenderjahres über den Per-
sonalstand der jeweiligen Feuerwehr. 2Neu eingetretene oder aus dem Feuerwehrdienst
ausgeschiedene Mitglieder sind mitzuteilen. 3In dem Bericht ist die Anzahl der Mann-
schafts- und Führungsdienstgrade und der Feuerwehrdienstleistenden anzugeben, die
über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten (vgl. Art. 11 Abs. 1 Satz 2 BayFwG).
4Soweit die Stadt nicht über einzelne Einsätze unterrichtet wird, ist im Jahresbericht auch
eine Übersicht über die Einsätze des abgelaufenen Jahres zu geben.


(2) Die Unterrichtspflichten gemäß Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BayFwG, § 7 Satz 2 und § 12 Abs. 2
dieser Satzung bleiben unberührt.
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IV. Schlussbestimmung


§ 15
Inkrafttreten; Außerkrafttreten 


(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren vom 03.11.1983, zuletzt ge-
ändert durch Satzung vom 05.10.1992, außer Kraft.


Viechtach, 11.10.2022 
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze 
und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Viechtach 


(Feuerwehrkostensatzung - FwKS) 


Vom 11.10.2022 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 28 Abs. 4 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes 
(BayFwG) folgende Satzung: 


§ 1
Aufwendungs- und Kostenersatz 


(1) 1Die Stadt Viechtach erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG Aufwendungsersatz
für die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflichtleistungen ihrer Feuerwehren, insbe-
sondere für


1. Einsätze,


2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG),


3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen.


2Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. 3Für 
Einsätze und Tätigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und 
Tieren dienen, wird kein Kostenersatz erhoben. 4Der Aufwendungsersatz entsteht mit dem 
Tätigwerden der Feuerwehr.  


(2) 1Die Stadt Viechtach behält sich vor, Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer Feuer-
wehren zu folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG) zu erheben:


1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren ge-
hören,


2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch,


3. Leistungen der Schlauchwerkstatt sowie der Schlauchpflegeanlage,


2Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr bzw. deren Leistung. 


(3) 1Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalsätzen
gemäß der Anlage zu dieser Satzung. 2Für den Ersatz von Aufwendungen, die nicht in der
Anlage enthalten sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare Auf-
wendungen festgelegten Sätze erhoben. 3Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten
berechnet. 4Bei Fremdleistungen wird die volle Höhe des Rechnungsbetrags erhoben.


(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art. 15 Abs. 7
Satz 2 BayFwG), sowie wegen überörtlicher Hilfeleistungen nach Art. 17 Abs. 2 BayFwG
zu erstattende Aufwendungen werden unabhängig von dieser Satzung geltend gemacht.
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§ 2
Schuldner 


(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach Art. 28
Abs. 3 BayFwG.


(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch ge-
nommen hat.


(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.


§ 3
Fälligkeit 


Aufwendungs- und Kostenersatz werden mit Bestandskraft des Bescheids zur Zahlung fällig. 


§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und an-
dere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren (Feuerwehrkostensatzung – FwKS) vom
06.02.2018 außer Kraft.


Viechtach, 11.10.2022 
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Anlage zu § 1 Abs. 3 Satz 1 der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Eins-
ätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Viechtach (Feuer-
wehrkostensatzung – FwKS) 


Verzeichnis der Pauschalsätze 


1. Streckenkosten


Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke für 


1.1 Kommandowagen (KdoW) 0,82 € 
1.2 Mehrzweckfahrzeug (MZF) 1,52 € 
1.3 Mannschaftstransportwagen (MTW) 1,44 € 
1.4 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 9,17 € 
1.5 Drehleiter DLA(K) 23-12 10,06 € 
1.6 Löschgruppenfahrzeug LF 16 1,62 € 
1.7 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 4,70 € 
1.8 Löschgruppenfahrzeug LF8, LF 10/6, LF 10 11,27 € 
1.9 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF, TSF-W 0,85 € 
1.10 Gerätewagen-Logistik 1 GW-L1 1,27 € 
1.11 Rüstwagen RW, RW 2 8,85 € 


2. Ausrückestundenkosten


1Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die 
zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke 
beeinflusst werden. 2Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Üb-
rigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben. 


Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem 
Feuerwehrgerätehaus bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens – je eine Stunde für 


2.1 Kommandowagen (KdoW) 5,07 € 
2.2 Mehrzweckfahrzeug (MZF) 52,19 € 
2.3 Mannschaftstransportwagen (MTW) 60,03 € 
2.4 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 209,34 € 
2.5 Drehleiter DLA(K) 23-12 225,18 € 
2.6 Löschgruppenfahrzeug LF 16 35,02 € 
2.7 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 62,36 € 
2.8 Löschgruppenfahrzeug LF8, LF 10/6, LF 10 108,51 € 
2.9 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF, TSF-W 17,25 € 
2.10 Gerätewagen-Logistik 1 GW-L1 46,20 € 
2.11 Rüstwagen RW, RW 2 110,90 € 
2.12 Stromgenerator 389,97 € 
2.13 Mehrzweckboot 174,12 € 
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3. Personalkosten


1Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. 2Dabei ist der Zeitraum vom Aus-
rücken aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. 3Für angefan-
gene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten 
erhoben. 


3.1 Hauptamtliches Personal1 


Für den Einsatz hauptamtlicher Bediensteter wird folgender Stundensatz 
berechnet: 


37,49 € 


3.2 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende2 


Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender 
Stundensatz berechnet: 


23,43 € 


3.3 Sicherheitswachen 


Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden 
erhoben je Stunde Wachdienst für 


3.3.1 Sonstige Bedienstete 15,10 € 
3.3.2 ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende3 15,10 € 


4.1 Waschen und Überprüfen von Feuerwehrdruckschläuchen (Grö-
ßen A-D), je Schlauch (inkl. Personalkosten) 


12,38 € 


4.2 Überprüfung von Systemtrennern, je Stück (inkl. Personalkosten) 13,58 € 


1 Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung des Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte 
Personalaufwand angesetzt werden. 
2 Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird verlangt, weil der Gemeinde Kosten auch 
für diesen Personenkreis entstehen, beispielsweise durch Erstattung des Verdienstausfalls (Art. 9 Abs. 3 BayFwG), des fortge-
zahlten Arbeitsentgelts (Art. 10 BayFwG) oder durch Entschädigungen nach Art. 11 BayFwG. Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 
BayFwG kann bei der Berechnung des Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt 
werden. 
3 siehe § 11 Abs. 5 AVBayFwG 


Abweichend von Nummer 3 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt eine wei-
tere Stunde berechnet. 


4. Kosten für Leistungen der Schlauchwerkstatt und der Schlauchpflegeanlage


Für die Unterhaltung und Instandsetzung von Geräten sowie für nachfolgende Arbeitsleistun-
gen werden folgende Kosten erhoben: 
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5. Sonstige Kosten (zzgl. Verbrauchsmaterial und Ersatzteile in voller Höhe)


Für folgend genannte Kleineinsätze bis zu einer Dauer von 45 Minuten inkl. An- und Abfahrt 
werden ohne Berücksichtigung des eingesetzten Personals und der Fahrzeuge pauschal ab-
gerechnet (Verbrauchsmaterial und Ersatzteile werden in voller Höhe abgerechnet): 


5.1 Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen 100,00 € 
5.2 Türöffnung 100,00 € 
5.3 Entfernen bzw. Umsetzen von Wespen / Schadinsekten 50,00 € 
5.4 Durchführung von Wassertransporten infolge von Trockenheit pro 


Fahrt 
50,00 € 


5.5 Unterweisung über das Verhalten im Brandfall 50,00 € 


6. Umsatzsteuer


1Bei den vorstehenden Pauschalsätzen der Nummer 1 bis 5 handelt es sich um Nettobeträge. 
2Im Fall einer gesetzlichen Umsatzsteuerpflicht wird die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteu-
ergesetz (UStG) jeweils festgesetzten Höhe zusätzlich erhoben. 


1Zur Erhebung der Umsatzsteuer erfolgt eine Abgrenzung der Pflichtleistungen und freiwilligen 
Leistungen im konkreten Einzelfall. 2Die Pflichtleistungen (Gefahrenabwehr gemäß Art. 28 
Abs. 2 BayFwG) sind hoheitlich und somit nicht steuerbar. 3Die freiwilligen Leistungen gemäß 
Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG sind nicht hoheitlich und somit steuerbar. 
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Satzung zur Änderung der Kostensatzung 


Vom 11.10.2022 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund von Art. 20 des Kostengesetzes (KG) und Art. 23 der 
Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung: 


§ 1
Änderung der Kostensatzung 


Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen 
Wirkungskreis (Kostensatzung – KS) vom 12.03.2019, zuletzt geändert durch Satzung vom 
07.12.2021 (VITAbl. Nr. 22/2021) wird wie folgt geändert: 


1. In § 3 werden nach den Worten „5 Abs.“ die Worte „2 bis“ eingefügt.


2. Die Anlage zu § 2 Satz 1 der Satzung (Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz))
wird wie folgt geändert:


a) Die Bezeichnung des Gegenstands der Tarif-Nummer 700 erhält folgende Fassung:


„(Teil-)Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang“


b) Nach der Tarif-Nummer 703 werden bei der Bezeichnung des Gegenstands folgen-
de Worte eingefügt:


„Besondere Amtshandlungen“


c) Nach der Tarif-Nummer 711 werden die Worte „Besondere Amtshandlungen“ ge-
löscht und folgende Tarif-Nummern neu eingefügt:


„76 


760 


761 


762 


763 


764 


765 


Abwasserbeseitigung 


Genehmigung der Benutzung von Einschütt-
stellen 


Zulassung und Überprüfung der Grundstück-
sentwässerungsanlage nach §§ 10 und 11 
EWS 


Zulassung von Ausnahmen nach § 10 Abs. 4 
EWS 


Überprüfung einer Fettabscheideranlage nach 
§ 16 EWS


Zustimmung zur Überdeckung oder Anord-
nung der Freilegung von Leitungen nach § 11 
Abs. 3 EWS 


Erlaubnis zur Einleitung von Drainwasser oder 
anderer Stoffe nach § 15 Abs. 6 EWS 


10 bis 200 € 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


10 bis 1.250 € 
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766 


767 


768 


Zulassung und Überprüfung des Einbaus ei-
nes Neben- bzw. Zwischenzählers (z. B. Gar-
tenwasserzähler) 


Anordnungen für den Einzelfall nach § 22 
EWS 


Leitungsauskünfte 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


25 bis 300 €“ 


d) Nach Tarif-Nr. 810 werden folgende Tarif-Nummern neu eingefügt:


„811 


812 


813 


814 


815 


816 


818 


819 


820 


821 


Genehmigung der Wasserabgabe für 
vorübergehende Zwecke nach § 17 
WAS 


Beschränkung der Benutzungspflicht 
auf Antrag nach § 7 WAS 


Zulassung und Überprüfung der Anla-
gen des Grundstückseigentümers nach 
§ 11 WAS


Zulassung von Ausnahmen nach § 11 
Abs. 6 WAS 


Anordnung für den Einzelfall nach § 25 
WAS 


Abschaltung des Funkmoduls eines 
elektronischen Wasserzählers auf An-
trag nach Art. 24 Abs. 4 Satz 6 GO 


Anordnung der Mängelbeseitigung 
nach § 12 Abs. 1 WAS 


Wiederholte Aufforderung zur Zutritts-
gewährung wegen Zählerwechsel 


Leitungsauskünfte 


Löschwasserauskünfte 


10 bis 150 € 


10 bis 1.250 € 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


30 bis 300 € 


30 bis 300 € 


25 bis 300 € 


25 bis 300 € 


25 bis 300 €“ 


§ 2
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Viechtach, 11.10.2022 
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Anderung der WasserabgabesaEung


Vom 10.10.2023


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3


der Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung:


s1
Anderung der Wasserabgabesatzung


Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Viechtach (Wasser-


abgabesatz-ung - WAS) vom 15.11.2016, zulelzt geändert durch Satzung vom 11JO.2O22


(VlTABl, Nr.1312022), wird wie folgt geändert:


S 19a der Satzung (Besondere Regelungen bezüglich des Einsatzes und Betriebs elektroni-


scher Wasserzähler) wi rd ersatzlos gestrichen.


s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am 01.01 .2024 in Kraft.


Viechtach, 10.10.
ST VIECHT


erster Bürgermeister
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Satzung zur Anderung der Wasserabgabesatzung


Vom 11.10.2022


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs' 2 und Abs' 3


der Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung:


sl
Anderung der Wasserabgabesatzung


Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Viechtach (Wasser-


abgabesatzung -WAS) vom 15.11.2016 wird wie folgt geändert:


1. $ 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:


,,1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen


sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (S 4) aus-


schließlich au-s dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Nieder-


schlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung, zur Toiletten-


spUlung und zum Wäschewaschen venrvendet werden, soweit nicht andere Rechtsvor-


sbnriten entgegenstehen. 3$ 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. aVerpflichtet sind die


GrundstücksäigentUmer und alle Benutzer der Grundstücke. sSie haben auf Verlangen


der Stadt die dafür erforderliche Überwachung zu dulden'"


2. ln g 7 Abs. 4 Satz 3 werden nach dem Wort ,,Auslauf' die Worte ,,(Luftbrücke) oder ein


Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an


sonstigen Stellen (2. B. Spülkasten) entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der


Technik" eingefügt.


3. Nach $ 19 wird folgender $ 19a neu eingefügt:


,,$ 19a
Besondere Regelungen bezüglich des Einsatzes und Betriebs


elektron ischer Wasserzäh ler


(1) Die Stadt setzt nach Maßgabe des Nt. 24 Abs. 4 Satz2 bis 7 GO elektronische Was-


sezähler mit oder ohne Funkmodul ein und betreibt diese.


(2) lNach Att.24 Abs.4 Satz3 Nr. 1 und2 GO gespeicherte oderausgelesene perso-


nenbezogene Daten sind zu löschen, soweit sie für die dort genannten Zwecke nicht


mehr benOtigt werden. zDie im Wassezähler vor Ort gespeicherten personenbezo-


genen Daten sind spätestens nach zweiJahren zu löschen, die ausgelesenen perso-


nenbezogenen Daten spätestens nach fünf Jahren.


(3) lElektronische Wassezähler, die ohne Verwendung der Funkfunktion betrieben wer-


den, werden von einem Beauftragten der Stadt möglichst in gleichen Zeitabständen


odei auf Verlangen der Stadt vom Grundstückseigentümer oder Gebührenschuldner
selbst ausgelesän. 2lhre Auslesung vor Ort erfolgt nur mit Zustimmung des Grund-


stückseigentümers. 3Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Was-


sezähler leicht zugänglich sind.


(4) Die lnformationspflicht der Stadt und das Widerspruchsrecht gegen den Einsatz und


den Betrieb von elektronischen Wassezählern mit Funkmodul richten sich nach den


gesetzlichen Bestimmungen. "
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$2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Viechtach, 11.10.2022
ST


Franz
erster Bürgermeister
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Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Viechtach
(Wasserabgabesatzu ng - WAS)


Vom 15.11.2016


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art.23 und Art. 24 Abs.1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und
Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO)folgende Satzung:


.. s1
Offentl iche E i nrichtu ng


(1) Die Stadt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das von der
Wasserversorgungseinrichtung der Stadt versorgte Gebiet, einschließlich des Verbandsge-
bietes des Zweckverbandes lndustriegebiet REICHSDORF NORD.


(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt die Stadt.


(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund lie-
genden Teile der Grundstücksanschlüsse.


s2
G rundstücksbegriff - G ru ndstückseigentü mer


(1)lGrundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Tei-
le von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 2Rechtlich verbindliche planeri-
sche Festlegungen sind zu berücksichtigen.


(2) lDie Vorschriften dieser Satzung fur die Grundstückseigentümer gelten auch für Erbbau-
berechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 'Von mehreren
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.


s3
Begriffsbestimmungen


lm Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:


Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet,
von denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen.


Grundstücksanschlüsse sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der
(= Hausanschlüsse) Versorgungsleitung bis zur Ubergabestelle; sie beginnen


mit der Anschlussvorrichtung und enden mit der Haupt-
absperrvorrichtu ng.


Gemeinsame Grundstücksan- sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (2. B.


schlüsse (verzweigte Hausan- Privatwege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit
schlüsse) der Versorgungsleitung verbinden.







Anschlussvorrichtung


Haupta bsperrvorrichtung


tJhergahestelle


Wasserzähler


Anlagen des Grundstückseigen-
tümers
(= Verbrauchsleitungen)


ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Ver-
sorgungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit integrier-
ter oder zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit
Absperrarmatur samt den dazugehörigen technischen
Einrichtungen.


ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die
gesamte nachfolgende Wasserverbrauchsanlage ein-
schließlich Wasserzähler abgesperrt werden kann.


ist das Ende des Grundstücksansohlussos hintcr dcr
Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude.


sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen
Wasservolumens. Absperrventile und etwa vorhandene
Wasserzählerbügel sind nicht Bestandteile der Wasser-
zähler.


sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken
oder in Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche
gelten auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich
ganz oder teilweise im gleichen Gebäude befinden.


s4
Anschluss- und Benutzungsrecht


(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, gewerb-
lich genutztes oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die
Wasserversorg ungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird.


(2) lDas Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die
durch eine Versorgungsleitung erschlossen rerden. 2Der Grundstückseigentümer kann un-
beschadet weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen,
dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung
geändert wird. 3Welche Grundstücke durðfi die Versorgungsleitung erschlossen werden, be-
stimmt die Stadt.


(3) Die Stadt kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungslei-
tung versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus
sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen der Stadt erhebliche Schwierigkeiten be-
reitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer über-
nimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Ver-
langen Sicherheit.


(4) lDie Stadt kann das Anschluss- und Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen aus-
schließen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqua-
lität erforderlich ist. 3Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser.







s5
Anschluss- und Benutzungszwang


(1) lDie zum Anschluss Berechtigten ($ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen
Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen
(Anschlusszwang). 2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder
tatsächlich unmöglich ist.


(2) lAuf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen
sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts ($ 4) ausschließ-
lich aus dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 'Gesammeltes Niederschlags-
wasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung und zur Toilettenspülung
verwendet werden. 3Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und al.le Benutzer der
Grundstücke. osie haben auf Verlangen der Stadt die dafür erforderliche Uberwachung zu


dulden.


s6
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang


(1) lVon der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder
zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch
unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag
auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt einzureichen.


(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt
werden.


s7
Beschränkung der Benutzungspflicht


(1) lAuf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck
oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich
zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entge-
genstehen. 'Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht
insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v.


Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und


die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen Wasserver-
sorgung gewährleistet wird.


(2) S 6 Abs. 1 SaIz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.


(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von lndustrieunternehmen und Weiterverteilern so-
wie für die Vorhaltung von Löschwasser.


(4) lVor der Errichtung oder lnbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der Grund-
stückseigentümer der Stadt Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlqge
nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. 2Er


hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage
keine Rückwirliungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer
Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine
Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf zu verwenden.


s8
Sondervereinbarungen







(1) lst der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so kann
die Stadt durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältñis begründen.


(Z) lfUr dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Bei-
trags- und Gebührensatzung entsprechend. 2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinba-
rung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.


se
Grundstücksanschluss


(1)1Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt hergestellt, angeschafft, verbessert, un-
terhalten, erneuert, geändert, abgetrennt un I beseitigt. 2Er musJ zugänglich und vor Be-
schädigungen geschützt sein.


(2) lDie_ Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennwei schlüsse sowie
deren Änderung. 2Sie bestimmt auch, wo anzuschließen
ist. 'Der Grundstückseigentümer ist vorher ssen sind nach
Möglichkeit zu wahren. asoll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigen-
tümers nachträglich geändert werden, so kann die Stadt verlangen, dass die näheren Ein-
zelheiten einschließlich der Kostentragun.g vorher in einer gesonderten Vereinbarung gere-
gelt werden. sUnter einer nachträglichén Ãnderung íst auch ein zusätzlicher Grundstücksan-
schluss zu verstehen.


(3)1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errich-
tung des Grundstücksanschlusses zu schaffe r. 'Die Stadt kann hierzu schrifflich eine ange-
messene Frist setzen. tDer Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Gruñd-
stücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.


(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des Grund-
stücksanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie soñstige Störun-
gen unverzüglich der Stadt mitzuteilen.


s10
Anlage des Grundstückseigentümers


(1) lDer Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, Erwei-
terung, Anderung und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme
des Wasserzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet
oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen verpflichtet.


(2) lDie Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer ge-
setzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach d-en anerkannten Regeln der leóh-
nik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. 2Anlage und Verbraùchseinrichtun-
gen müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffen¡ichen
Versorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausge-
schlossen sind. 3Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschiéht
auf Gefahr des Grundstückseigentümers.







(3)lAnlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden.


'Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter
Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten.
3Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Stadt zu veranlas-
sen.


s 11


Zulassung und lnbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers


(1) lBevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert


wird, sind der Stadt folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:


a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein Lageplan,


b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,


c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,


d) im Falle des $ 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten.


2Die einzureichenden Unterlagen haben den bei der Stadt aufliegenden Mustern zu entspre-
chen. tAlle Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben.


(2) lDie Stadt prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung ent-
sprechen. 'lst das der Fall, so erteilt die Stadt schriftlich ihre Zustimmgng und gibt eine Ferti-
gung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. 3stimmt die Stadt nicht
zu, setzt sie dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichti-
gung: 4Die geänderten Unterlagen siñd sodann erneut einzureichen. uDie Zustimmung und


die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden
Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und


fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen.


(3) 1M¡t den lnstallationsarbeiten darJ erst nach schriftlicher Zustimmung der Stadt begonnen
werden. 2Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und


wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.


(4) lDie Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Stadt
oder durch ein lnstallationsunternehmen erfolgen, das in ein lnstallateurverzeichnis der Stadt
oder eines anderen Wasserversorgungsunterñehmens eingetragen ist. 'Die Stadt ist berech-
tigt, die Ausführung der Arbeiten zu uberwachen. tleitungen, die an Eigengewinnungsanla-
gen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt verdeckt werden;
andernfalls sind sie auf Anordnung der Stadt freizulegen.


(5) lDer Grundstückseigentümer hat jede lnbetriebsetzung der Anlagen bei der Stadt über
das lnstallationsunternehmen zu beantragen. 'Der Anschluss der Anlage an das Vertei-
lungsnetz und die lnbetriebsetzung erfolgen durch die Stadt oder ihre Beauftragten.


(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die Stadt Ausnahmen zulassen.







s12
Überprüfung der Anlage dls Grundstückseigentümers


(1) lDie Stadt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer ln-
betriebnahme zu überprüfen. 'Sie hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu ma-
chen und kann deren Beseitigung verlangen.


(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen
enruarten lassen, so ist die Stadt berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu venruei-
gern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet.


(3) lDurch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren An-
schluss an das Verteilungsnetz ubernimmt die Stadt keine Haftung für die Mängelfreiheit der
Anlage. 2Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel feltgestellt hat, die eine Ge-
fahr für Leib oder Leben darstellen.


sr3
Abnehmerpflichten, Haft u ng


(1) lDer Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten der Stadt, die
sich auf Verlangen auszuweisen haben, zu angemessener Tageszeit Oen Zutritt zu allen der
Wasserversorgung dienenden Einrichtung en zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der
Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser
Satzung und die..von der Stadt auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erfor-
derlich ist.zZur Übenvachung der satzungsmäßigãn irnd gesetzlichen pflichten sind die mit
dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der Stadt berechtigt, zu angemessener
Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im
erforderlichen Umfang zu betreten. 3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des
Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt.


12) 
lDer Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die prüfung des


Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2sie haben die Verwenirng
zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor lnbetriebnahme der Stadt mitzuteilen, soweit sicñ
dadurch die vorzuhaltende Leistung wesenflich erhöht.


(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften der Stadt für von ihnen verschulde-
te Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurúckzuführen sind.


s14
Grundstücksbenutzung


(1)1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließ-
lich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgébiet liegendes
Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulasðen, wenn und soweit
diese Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. 2Diese pflicht betrifft
nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die
vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum
Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder frir die ðie Möglichkeit der Was-
serversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3Die Verpflichtung entfällt, soweit die lnan-
spruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.


(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten lnan-
spruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen.


(3) lDer Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie
an der bisherigen Stelle frlr ihn nicht mehr zu lutbar sind. 2Die Kosten der Verlègung hat die







Stadt zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des Grund-
stücks dienen.3Dies gilt jedoch nicht, sofern die Einrichtung dinglich gesichert ist ($ 1023
Abs. 1 BGB).


(a) Wird der Wasserbezug nach $ 22 Abs.2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstückseigentü-
mer verpflichtet, nach Wahl der Stadt die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie
noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist.


(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und
Verkehrsflächen bestimmt sind


s15
Art und Umfang der Versorgung


(1) lDie Stadt stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten
Entgelt zur Verfügung. 'Sie liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der
Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, ent-
sprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Tech-
nik.


(2) lDie Stadt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu
ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforderlich ist.


'Die Stadt wird eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglich-
keit mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt geben und die Belange
der Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen. 3Die Grundstückseigentümer sind verpflich-
tet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänderten Verhältnissen anzupassen.


(a) lOie Stadt stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und
Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur Verfügung. 'Dies gilt nicht, soweit und solange
die Stadt durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder sonstige tech-
nische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an der Was-
serversorgung gehindert ist. tDie Stadt kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und
zeitlich beschränken oder unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wah-
rung des Anschluss- und Benutzungsiechtes der anderen Berechtigten erforderlich ist. 4Die


Stadt darf ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen.
sSoweit möglich, gibt die Stadt Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt
und unterrichtet die Abnehmer über Umfang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.


(4) lDas Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen
Grundstücke geliefert. 2Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der
schriftlichen Zustimmung der Stadt; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht üben¡uiegende
versorg u ngswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.


(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Anderungen
des Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel
oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die die Stadt nicht abwenden kann,
oder auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentü-
mer kein Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu.







s16
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke


(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind
über die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen
zwischen dem Grundstückseigentümer und der Stadt zu treffen.


(2) lPrivate Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. 2sie müssen
auch für die Feuen¡vehr benutzbar sein.


(3) lWenn es hrennt ocler wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen der Stadt,
der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre
Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen.
2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen.


(+) leei Feuergefahr hat die Stadt das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücksan-
schlüsse vorübergehend abzusperren. 2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserab-
nehmer steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu.


s17
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke,


Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen


(1) lDer Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasseroder zu sonstigen vorüberge-
henden Zwecken ist rechtzeitig bei der Stadt zu beantragen. 'Muss das Wasser von einem
anderen Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstücksei-
gentümers beizubringen. tÜber die Art der Wasserabgabe entscheidet d¡e StaOt; sie legt die
weiteren Bedingungen für den Wasserbezug fest.


(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen
vorübergehenden Zwecken entnommen werden soll, so stellt die Stadt auf Antrag einen
Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedin-
gungen für die Benutzung fest.


s18
Haftu ng bei Versorgu ngsstörungen


(t¡ lfiir Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasserversor-
gung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die Stadt aus dem
Benutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle


1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückseigentü-
mers, es sei denn, dass der Schaden von der Stadt oder einem Erfüllungs- oder Verrich-
tungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist,


2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch
durch grobe Fahrlässigkeit der Stadt oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen
verursacht worden ist,


3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch
grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Stadt verursacht worden
ist.







'5 aSt Abs. 1 SaIz2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von
Verrichtungsgehilfen anzuwenden.


(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte
Wasser im Rahmen des g 15 Abs.4 weiterleitet, haftet die Stadt für Schäden, die diesen
durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Beliefe-
rung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer.


(3) lDie Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwen-
den, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung
geltend machen. 'Die Stadt ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Verlangen über
die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer
Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadenser-
satzes erforderlich ist.


( ) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro


(5) Schäden sind der Stadt unverzüglich mitzuteilen


sle
Wasserzähler


(1)lDerWasserzähler ist Eigentum der Stadt.'Die Lieferung, Aufstellung, technische Über-
wachung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe der
Stadt; sie bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort.
3Bei der Aufstellung hat die Stadt so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung gewähr-
leistet ist; sie hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten lnte-
ressen zu wahren.


(2) lOie Stadt ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasserzähler
zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist.


'Die Stadt kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der GrundstückseigentÜmer
sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen.


(3) lDer Grundstuckseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der
Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. 'Er hat den Verlust, Beschädigungen
und Störungen dieser Einrichtungen der Stadt unverzüglich mitzuteilen. 3Er ist verpflichtet,
sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.


(+) lOie Wasserzähler werden von einem Beauftragten der Stadt möglichst in gleichen Zeit-
abständen oder auf Verlangen der Stadt vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen.


'Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind.


s20
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze


(1)Die Stadt kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an der
Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasser-
zählerschrank anbringt, wenn


1. das Grundstrick unbebaut ist oder







2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnismä-
ßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder


3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist.


(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zu-
stand und jederzeit zugänglich zu halten.


s21
Nachprüfu ng der Wasserzähler


(1) lDer Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch
eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des g 40 Abs. 1 des
Mess- und Eichgesetzes verlangen. 2stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf prü-
fung nicht bei der Stadt, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen.


(2) Die Stadt braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzàhler nur nachzukom-
men, wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die
Abweich u n g d ie gesetzl iche n Verkehrsfeh lerg renzen n icht ü berschreitet.


Ände ru n gen ; E i nstet?r'n'n 0"" wasserbezu gs


(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Stadt unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen.


(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung
nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig
einstellen, so hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbe2ugs schrift-
lich der Stadt zu melden.


(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen,
hat er bei der Stadt Befreiung nach $ G zu beantragen.


s23
Einstellung der Wasserlieferung


(1) Die Stadt ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen,
wenn der Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasser-
versorgung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist,
UM


1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden,


2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen zu verhindern oder


3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf Ein-
richtungen der Stadt oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers
ausgeschlossen sind.







(2) lBei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsver-
pflichtung trotz Mahnung, ist die Stadt berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur
Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Grund-
stückseigentümer seinen Verpflichtungen nachkommt. tDie Stadt kann mit der Mahnung zu-
gleich die Einstellung der Versorgung androhen.


(3) Die Stadt hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für
die Einstellung entfallen sind.


s24
Ordnungswidrigkeiten


(1) Nach Att.24 Abs.2 Salz2 Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer
vorsätzlich


1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang in $ 5 zuwiderhandelt,


2. eine der in g9 Abs.4, S 11 Abs. 1, S 13 Abs.2und $22 Abs. 1 und2 festgelegten oder
hierauf gestützten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt,


3. entgegen g 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Stadt mit den lnstallationsarbeiten beginnt,


4. gegen die von der Stadt nach $ '15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschränkun-
gen oder Verbrauchsverbote verstößt.


(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben
unberührt.


s25
Anord nu n gen fü r den Ei nzelfall, Zw angsmittel


(1)Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-


ordnungen für den Einzelfall erlassen.


(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens


oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und


Vollstreckungsgesetzes.


s26
I n krafttreten, Au ßerkrafttreten


(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.


(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt
Viechtach (Wasserabgabesatzung - WAS) vom 09.03.1995 außer Kraft.


STADT VIECHTACH
tach, 2016


Wittmann
erster Burgermeister











